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1 Einleitung

In der britischen Komödie »Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten« von 1965

werden die Klischees nationaler europäischer Eigenheiten aufs Korn genommen. Da wäre

der Franzose, der jede Frau verführt. Der Italiener mit einer Vielzahl an Bambini und

schließlich der militärische Deutsche, der sein Flugzeug nach Bedienungsanleitung fliegt.

Die Nationen stehen dabei im Wettbewerb, wer mit seinem Flugzeug zuerst von London nach

Paris fliegen kann. Auf die Frage des Organisators des Fliegerwettbewerbs »Wo sind denn die

Deutschen« antwortete der britischen Leutnant, während er gerade sein Anmeldeformular

ausfüllt:

»Die sind drüben in ihrem Schuppen. Gehen Sie mal hin. Die freuen sich, wenn sie Formulare

ausfüllen können.«

Ob diese Aussage so zutrifft, ist zu bezweifeln. Es gibt zahlreiche Formulare in Deutsch-

land – Anmeldung für den Führerschein, Baugenehmigungen oder Antragsformulare für

Sozialleistungen, wie der gefürchtete ALG-II-Antrag. Die Häufigkeit, mit der Formulare

benutzt werden, lässt tatsächlich darauf schließen, dass die Verwaltung sie mag. Dass dies

auch für den Bürger zutrifft, ist eher zu bezweifeln. Mehrfach wurde gezeigt, dass Bürger

und Bürgerinnen1 davon absehen, Anträge zu stellen, u. a. weil Sie Probleme haben, die

amtlichen Formulare korrekt auszufüllen oder die Texte zu verstehen (vgl.Fluck, 2017, S. 429).

Folglich verzichten Bürger auf ihnen zustehende Rechte, weil Sie mit dem amtlichen Schrift-

verkehr nicht zurecht kommen. Im Bereich der Sozialverwaltung ist das besonders kritisch

zu sehen, wo es doch um die Sicherung existenzieller Bedürfnisse und die Förderung von

Chancengerechtigkeit geht.

Die Problematik an sich ist nicht neu. Bereits in den 1980ern gab es Kongresse, auf denen

Sprachwissenschaftler über sprachlich unverständliche Behördenformulare diskutierten.

Die Digitalisierung der Verwaltung gibt nun einen Anlass, die Formulare erneut in den Blick

zu nehmen. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder bis 2022 ihre Ver-

waltungsleistungen auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Der Zwang zur Überführung

der analogen Antragsformulare in eine digitale Version ermöglicht es, diese hinsichtlich ihrer

Verständlichkeit zu überprüfen und zu überarbeiten. Das bietet auch Vorteile für die Ver-

waltung. Denn unverständliche Formulare sind ineffizient sowie ineffektiv und verursachen

damit höhere Kosten. Sie sind auch ein Beispiel für das schlechte Image der Verwaltung und

ihre Sprache: das unverständliche Behördendeutsch. Mit den neuen Verwaltungskonzepten

des E-Government soll jedoch der Bürger auf Augenhöhe zur Verwaltung stehen und als

1In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form
verwendet. Sie bezieht sich auch auf die Personen anderen Geschlechts.
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Kunde angesehen werden. Unverständliche Sprache und unverständliche Formulare sind

dafür ein No-Go.

Fraglich ist, wie die Verwaltungssprache in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt

werden kann. Konzeptuell wurde in den vergangenen Jahren die Leichte Sprache entwickelt

und gesetzlich verankert. Zielgruppe hierfür sind insbesondere Menschen mit neuronalen Be-

einträchtigungen. In Abgrenzung dazu wurde das Konzept einer einfachen Sprache vorgestellt.

Diese soll gewährleisten, dass komplizierte Texte an die Lesekompetenz breiter Bevölkerungs-

gruppen angepasst sind. Das Konzept orientiert sich am Leser mit geringer Lesekompetenz

oder geringem Fachwissen, im Fall des Antragsformulars etwa dem rechtswissenschaftlichen

Laien. Folglich soll die Verwendung einer einfachen Sprache im Vordergrund stehen. Un-

trennbar mit der Sprache ist die Gestaltung verbunden. So etwa der Aufbau, die Gliederung

und inhaltlicher Struktur eines Formulars. Daher ist auch die Gestaltung Bestandteil der

Fragestellung.

Um Sprache und Gestaltung von Antragsformularen an einem konkreten Beispiel prüfen zu

können, wird als Referenz das Antragsformular im Verfahren zur Feststellung der Schwerbe-

hinderteneigenschaft gemäß § 152 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) herangezogen.

Dieses wurde ausgewählt, weil es in seinem Umfang sowie im Umfang der betreffenden

Rechtsnormen für eine Arbeit in diesem Umfang geeignet ist. Des Weiteren liegt das An-

tragsformular in seiner Ausführung in der Kompetenz der Landkreise und kreisfreien Städte.

Folglich ist eine Kooperation einfacher zu realisieren, als beispielsweise auf Bundesebene.

Demzufolge zielt diese Arbeit darauf ab, Ansatzpunkte für die Formulierung und Gestaltung

des Antragsformulars zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach § 152 SGB IX

in einer einfachen Sprache zu entwickeln. Sie befindet sich dabei an einer Schnittstelle zwi-

schen den Fachwissenschaften Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaft und Linguistik

sowie ihren Teildisziplinen Gestaltungs- und Verwaltungswissenschaft.

Im Weiteren wird in vier Schritten vorgegangen. Im Kapitel 2 werden zunächst die theo-

retischen Grundlagen erläutert, wobei vom Allgemeinen zum Besonderen vorgegangen

wird. Es wird herausgearbeitet, was die Aufgabe der Verwaltung und der Sozialverwaltung

im Speziellen ist, welche Rolle Sprache in diesem Zusammenhang einnimmt und welche

Besonderheiten Verwaltungssprache mit sich bringt. Dabei wird auch erklärt, an welcher

Stelle das Antragsformular zum Einsatz kommt und welche Folgerungen sich daraus ergeben.

Im anschließenden Abschnitt werden auf Basis der vorliegenden Literatur Anforderungen

an die Sprache in Antragsformularen erarbeitet. Hierbei steht die Verwendung einer einfa-

chen Sprache im Vordergrund. Es wird erklärt, welche Fragen beim Verfassen von Texten

in einfacher Sprache gestellt werden müssen und welche grundlegenden Anforderungen

im sprachlichen Bereich zu beachten sind. Nachdem die allgemeinen Voraussetzungen von

Verwaltung und Sprache erklärt wurden, soll im letzten Abschnitt des Kapitels das Verfahren
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im Schwerbehindertenrecht erläutert werden. Dazu wird zunächst der Ablauf des Verfahrens

im Freistaat Sachsen skizziert sowie die rechtlichen Voraussetzungen beschrieben, um zu

ermitteln, welche Angaben im Antragsformular erforderlich sind. Des Weiteren wird das

derzeit bestehende Antragsformular analysiert.

In Kapitel 3 erfolgt die Problemanalyse nach dem Grundsatz »Nicht ohne uns über uns« ,

welcher der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) entstammt. Dies bedeutet, dass im

Rahmen der Arbeit die Antragsteller als Betroffene selbst zu Wort kommen. Sie sollen auf-

zeigen, an welchen Stellen das Antragsformular unverständlich ist und selbst Vorschläge

zur Verbesserung machen. So wird gewährleistet, dass ihre Perspektive bei der Gestaltung

des Antragsformulars Berücksichtigung findet. Um dies zu gewährleisten, wurde mit einem

Berater und einer Beraterin der Beratungsstelle »Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

(EUTB)« ein leitfadengestütztes Experteninterview durchgeführt. Parallel wurde mithilfe

eines schriftlichen Fragebogens direkt bei den Antragstellern ermittelt, an welchen Stellen

im Antragsformular Unverständlichkeiten auftraten. Zugleich gilt es, auch die Perspektive

der Verwaltung aufzuzeigen. Dazu wurde ein leitfadengestütztes Gruppeninterview mit Mit-

arbeitern eines Sozialamtes, Sachgebiet Schwerbehinderung, durchgeführt. Die Ergebnisse

werden ausgewertet und dargestellt sowie kritisch eingeschätzt.

Auf Grundlage der erhobenen Daten werden im Kapitel 4 Ansatzpunkte für die Formulierung

und Gestaltung des Antragsformulars zur Feststellung der Schwerbehinderung erarbeitet.

Kapitel 5 fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und zeigt auf, wie die zuständigen

Behörden mit den dargestellten Ergebnissen weiterarbeiten können.
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2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe Verwaltung und Sozialverwaltung definiert.

Anschließend werden die Charakteristika der Verwaltungssprache beschrieben und die

Besonderheiten des Antragsformulars als Mittel zur Informationsgewinnung erörtert. Davon

ausgehend werden sprachliche und gestalterische Anforderungen an Antragsformulare

herausgearbeitet. Im letzten Teilabschnitt rückt das Verfahren im Schwerbehindertenrecht

und das dort verwendete Antragsformular in den Fokus.

2.1 Verwaltungssprache in der Sozialverwaltung

2.1.1 Sozialverwaltung als Teil der öffentlichen Verwaltung

In der Verwaltungswissenschaft – wie auch in anderen Bereichen – gibt es keine allgemeine

Definition des Begriffes »Verwaltung«. Jedoch lässt sich mit Franz (2013) die öffentliche

Verwaltung für diese Arbeit hinreichend bestimmen. Demnach ist die öffentliche Verwal-

tung dadurch charakterisiert, dass sie öffentliche Aufgaben wahrnimmt und hierbei der

Exekutive zugeschrieben wird. Ihre Aufgabe besteht darin, die Gesetze auszuführen, indem

sie verbindliche Entscheidungen trifft. Die Verwaltung selbst erlässt keine Gesetze und übt

auch keine richterliche Gewalt aus (vgl. Franz, 2013, S. 15ff., 28). Die öffentliche Verwal-

tung lässt sich hinsichtlich ihrer Aufgaben in die Ordnungsverwaltung, die Leistungs- und

Gewährleistungsverwaltung sowie die Planungsverwaltung klassifizieren (vgl. Franz, 2013,

S. 35f.).

In dieser Typologie ist die Sozialverwaltung aufgrund ihres Aufgabenbereichs im Sozialrecht

der Leistungsverwaltung zuzuordnen. Nach § 1 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch Erstes Buch

(SGB I) dient das Sozialrecht der »Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Si-

cherheit.« Es gliedert sich nach der sogenannten »neuen Trias« in die Bereiche Vorsorge,

Entschädigung sowie Hilfe und Förderung (vgl. Zacher, 1985, S. 20f.). Leistungen der Sozial-

versicherung werden dabei dem Bereich der Vorsorge zugeordnet. Entschädigungsleistungen,

z. B. aus dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), gehören zum Bereich der Entschädigung.

Leistungen im Bereich Hilfe und Förderung sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf

die Herstellung von Chancengleichheit und den Ausgleich von individuellen Nachteilen

abzielen. Ein Beispiel ist hierfür die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft oder

von Merkzeichen.

In der Verwaltungsorganisation, z. B. im Bereich der Ausbildung, wird das Sozialrecht

nochmals in die Bereiche Sozialverwaltung und Sozialversicherung unterschieden. Die
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2.1. Verwaltungssprache in der Sozialverwaltung

Abbildung 2.1: Rechtsbereiche der Sozialverwaltung beruhend auf der »neuen« Trias (vgl.
Zacher, 1985, S. 20f.).

Abbildung 2.1 stellt diese Unterteilung grafisch dar. Dabei umfasst die Sozialverwaltung die

Bereiche Soziale Hilfe und Förderung sowie Soziale Entschädigung. Diese Einteilung kann auch

als Sozialverwaltung im engeren Sinn bezeichnet werden. Die Sozialversicherung beinhaltet

ausschließlich den Bereich der Sozialen Vorsorge. Aufgrund der Intention der Arbeit, Verwal-

tungssprache im gesamten Bereich des Sozialrechts zu untersuchen, soll für die folgende

Arbeit Sozialverwaltung als öffentliche Verwaltung der Aufgaben im Bereich des gesamten

Sozialrechts im weiten Sinne verstanden werden. Sozialverwaltung in diesem Verständnis

ist ein Teilbereich der öffentlichen Verwaltung, welcher verbindliche Entscheidungen in

Bezug auf Rechtsnormen trifft, die der sozialen Vorsorge, der sozialen Entschädigung und

der sozialen Hilfe und Förderung dienen.

Die Rechtsthemengebiete und die Zielsetzung des Sozialrechts zeigen, dass die Bürger auf

eine besondere Art und Weise persönlich und emotional betroffen sind. In vielen Fällen

handelt es sich um Leistungen, die der Betroffene aufgrund existenzieller Erfahrungen

beanspruchen muss. Dies sind im Besonderen Tod eines Angehörigen, die Schädigung der

eigenen Gesundheit mit Verlust der Erwerbsfähigkeit und Verlust des Arbeitsplatzes. Dies

ist im Schwerbehindertenrecht sehr ausgeprägt der Fall. Diesen besonderen Umstand gilt

es in den folgenden Ausführungen stets mit zu beachten: die emotionale Betroffenheit der

Antragsteller.
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2.1. Verwaltungssprache in der Sozialverwaltung

2.1.2 Verwaltungssprache als Instrument des Verwaltungshandelns

Das Verwaltungshandeln und somit alle Tätigkeiten, die verbindliche Entscheidungen herstel-

len, kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie nahezu ausschließlich über dasMedium Sprache

stattfinden. Diese können sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form geschehen.

Über Sprache wirdWissen in Form von Informationen, Regelungen und Kenntnissen erhoben,

verarbeitet und neu reproduziert. Sprache ist somit »das wichtigste Handlungsinstrument

der Verwaltung« (Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1392).

Verwaltungssprache findet dabei zum einen intern zwischen verschiedenen Akteuren der

öffentlichen Verwaltung statt, z. B. zwischen Behörde und Amtsärzten. Zum anderen erfolgt

sie nach außen, wobei in vielen Fällen der Bürger der Adressat ist. Sie wird daher auch als

Bürger-Verwaltungs-Kommunikation bezeichnet. Bisweilen kommuniziert die Behörde auch

mit anderen externen Empfängern. Die Hinzuziehung von Ärzten für die Erstellung von

Befundberichten im Feststellungsverfahren des Schwerbehindertenrechts ist hierfür ein

Beispiel.

Auch die Verwaltungssprache verfügt über eigene Fachbegriffe, ja sogar spezifische Stile.

Diese sind aufgrund der Nähe zu Gesetzen und Verordnungen wesentlich durch die Rechts-

sprache beeinflusst. Deutlich wird das in spezifischen Gliederungen von Texten, beispiels-

weise dem inhaltlichen Aufbau eines Bescheids in Tenor und Begründungsteil. Aber auch

die thematische Struktur von Obersatz, Sachverhaltsdarstellung und Subsumtion ist eine

Besonderheit der Rechts- und damit ebenso der Verwaltungssprache.

Zugleich ist die Verwendung von Schriftsprache in Form von Texten immer mit gestalte-

rischen Elementen verknüpft und kann nicht losgelöst davon betrachtet werden. Dabei

spielen Mikroelemente, wie die Art der Schrift1 und ihrer Größe, das verwendete Papier oder

die Anordnung des Textes eine Rolle. Zusätzlich kommt auch der inhaltlichen Gestaltung

in Form von Aufbau und Gliederung eines Textes eine hohe Bedeutung zu. Daher wird in

den folgenden Ausführungen Verwaltungssprache als die Gesamtheit der sprachlichen und

gestalterischen Mittel verstanden, welche der öffentlichen Verwaltung dazu dienen, ihre

Aufgaben zu erfüllen (in Anlehnung an Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1391).

In zahlreichen Aufsätzen wurden bereits seit den 1980er Jahren die typischen sprachlichen

Kennzeichen der Verwaltungssprache beschrieben (vgl. Franz, 2013, S. 488f. Blaha, 2017,

S. 31; Müller, 2017, S. 445ff.). Zusammenfassend können folgende Charakteristika benannt

werden:2

1Bekannt ist hier der häufig in Behördenschreiben verwendete Schreibmaschinenstil, wie er beispielsweise in
Bescheiden der Rentenversicherungsträger verwendet wird.

2Die Beispiele entstammen dem Antragsformular für die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft der
Stadt Dresden.
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2.1. Verwaltungssprache in der Sozialverwaltung

Verwendung von Substantivketten
»Ich beantrage die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises, weil eine Feststellung

über das Vorliegen einer Behinderung schon […] getroffen ist.«

»Beim Vorliegen einer Schwerbehinderung erhalten Sie mit Bescheiderteilung ein geson-

dertes Schreiben zur Lichtbildeinsendung, zwecks Ausweisausstellung.«

formelhafte Umstandsbestimmung

»Bitte senden Sie auch die sich in Ihren Händen befindlichen medizinischen Unterlagen

ein.«

mehrgliedrige Substantive

»Lichtbildeinsendung«, »Ausweisaustellung«, »Bescheiderteilung«

komplexe Adjektivbildung

»die antragstellende Person«

»die geltend gemachte Funktionsbeeinträchtigung«

»die nicht nur vorübergehende körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung«

Substantivierung von Verben
die Inanspruchnahme

die Ausstellung einer Bescheinigung

die anschließende Einreichung eines Lichtbildes

 statt


in Anspruch nehmen

eine Bescheinigung ausstellen

danach reichen Sie bitte ein Foto ein

häufige Passivbildung

»[…], bitte die Angaben auf einem

gesonderten Blatt machen.«

»Welche Beeinträchtigungen wer-

den von Ihnen geltend gemacht? «


statt



»Nutzen Sie bitte ein gesondertes

Blatt für Ihre Angaben.«

»Welche Beeinträchtigung machen

Sie geltend?«

Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Insbesondere bezüglich

des Stils liegt in Verwaltungstexten teilweise ein belehrender, obrigkeitsstaatlicher Tonfall

vor (vgl. Blaha, 2017, S. 31). Dies entspricht dem alten Bürokratiemodell, in dem der Bürger

als Subjekt durch die Behörde verwaltet wurde. Neue Verwaltungskonzepte, wie das Neue

Steuerungsmodell, nehmen einen Perspektivwechsel vor. Die Verwaltung ist in diesem

Verständnis Dienstleister für den Bürger. Damit einher geht auch die Orientierung am

Bürger, welcher als Kunde betrachtet wird. Leistungen werden demnach empfänger- und

zielgruppengerecht angeboten. Eine Kommunikation »von oben herab« ist damit weder

angebracht noch zeitgemäß (vgl. Tabatt-Hirschfeldt, 2018, S. 140).
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Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten, dass die Verwaltungssprache als Fachspra-

che mit spezifischem Vokabular identifiziert werden kann. Dies ist an sich nicht untypisch,

da ein großer Teil unterschiedlicher Professionen über eine eigene Fachsprache verfügt

und sich damit von anderen abgrenzt. Beispiele hierfür sind u. a. Mediziner, Programmierer,

Fahrzeugtechniker oder Gärtner. Sie benutzen Fachbegriffe, die hauptsächlich dazu dienen,

innerhalb ihrer Profession kommunizieren zu können (vgl. Blaha, 2017, S. 29). Für Laien, also

Personen außerhalb der Profession, ist die Fachsprache meist unverständlich.

Verwaltungssprache als Fachsprache liegt jedoch eine andere Problematik zugrunde. Sie

dient nicht ausschließlich der Kommunikation zwischen Experten. In der Kommunikation

nach außen trifft sie auf Laien, die mit den sprachlichen Gegebenheiten der Fachsprache, als

auch dem Fachwissen der Verwaltung nicht vertraut sind. Die dadurch entstehenden unglei-

chen Machtverhältnisse in der Kommunikation zwischen dem Bürger und der Verwaltung

führen insgesamt zu einer Asymmetrie in der Kommunikation.

Die Problematik verstärkt sich dadurch, dass die Verwaltungssprache weitgehend den allge-

meinsprachlichen Wortschatz benutzt. Im Gegensatz zu anderen Fachsprachen, welche ein

Spezialvokabular als primäres Merkmal haben, erscheint dem Laien die fachlich-rechtliche

Bedeutung des für ihn scheinbar allgemeinsprachlichen Wortes nicht. Der Laie verwendet

fachsprachliche Begriffe ohne zu wissen, dass es solche sind und ohne deren rechtliche

Bedeutung zu kennen. Derartige Begriffe sind beispielsweise Einkommen, Besitz, Bevoll-

mächtigter, Vertreter oder gewöhnlicher Aufenthalt. Otto spricht hier von dem Paradoxon

der Verwaltungssprache als einer allgemeinverständlichen Fachsprache (vgl. Otto, 1981, S. 45

zitiert bei Malinkewitz, 2010, S. 33). Hinzu kommt, dass die Verwaltungssprache beispiels-

weise in Form eines Bescheids oder eines Antragsformulars an Laien und Experten zugleich

gerichtet ist. Die Verwaltung steht also vor dem Dilemma, dass sie in Form einer Gemein-

sprache verständlich mit dem Bürger kommunizieren muss, dabei aber auf fachsprachlicher

Ebene zugleich genaue Aussagen treffen muss, die wiederum »gerichtsfest«, d. h. rechtssi-

cher sein müssen (vgl. Franz, 2013, S. 489). Die Karikatur in Abbildung 2.2 versucht dieses

»Dilemma« der Verwaltung grafisch zu verdeutlichen.

Letztlich kann dieses Spannungsverhältnis nicht grundsätzlich aufgelöst werden. Es ist aber

davon auszugehen, dass aus Verwaltungsperspektive aufgrund der rechtlichen Konsequenzen

in der Regel der Rechtssicherheit der Vorrang eingeräumt wird. In diesem Zusammenhang

stellt Müller (2017) die These auf, dass u. a. die immer zahlreicheren gesetzlichen Regelungen

dieMitarbeiter zu der Notwendigkeit veranlassen, sich eng an den gesetzlichen Ausgangstext

zu halten, um rechtssicher zu formulieren (vgl. Müller, 2017, S. 450).

Ausgangspunkt für ihre These war die Frage, welche Faktoren die Einführung einer verständ-

lichen Verwaltungssprache hindern. In Ihrer Analyse zeigt sie auf, dass Behörden seit Jahren

wissen, dass sie an einer bürgerverständlichen Sprache arbeiten müssen und dass bereits
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Abbildung 2.2: Das Dilemma der Verwaltung. Behördendeutsch zwischen Rechtssicherheit
und Verständlichkeit (modifiziert nach Mester, 2006).

zahlreiches Material für die Praxis in Form von Leitfäden, Ratgebern und Ähnlichem existiert.

Dennoch gehen die Veränderungen nur schleppend voran (vgl.Müller, 2017, S. 448f.). Es

erscheint der Eindruck, dass die Verwaltungssprache kaum auf die angebotenen Heil- und

Hilfsmittel anspricht. Der Sprachwissenschaftler Ernst Strouhal formulierte daher treffend:

»Die Sprache der Bürokratie ist therapieresistent.« (Strouhal, 1996, S. 7 zitiert bei Blaha,

2017, S. 34). Als Begründung für dieses Phänomen erklärte Fluck, dass den Ansprüchen nach

Klarheit und Einfachheit lange gewachsene traditionelle Strukturen und die Forderungen

nach Rechtssicherheit entgegenstehen (vgl. Fluck, 2017, S. 429).

Insgesamt zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass sich die Bürger-Verwaltungs-Kommuni-

kation nicht allein dadurch verbessert, indem bereits formulierte Texte nachträglich überar-

beitet werden. Für eine langfristige Veränderung ist die Einbeziehung von mehr sprachbe-

zogenenen Elementen in die Ausbildung des Verwaltungspersonals nötig (vgl. Fluck, 2017,

S.439). Denn letztlich ist eine verständliche Verwaltungssprache das Instrument, mit dessen

Hilfe die Behörde mit dem Bürger auf Augenhöhe kommunizieren kann. Folglich kann

mittels Sprache eine Situation generiert werden, in der sich der Bürger ernst genommen

fühlt. Dies ist bei der Diskussion um »Good Governance Konzepte« stets zu bedenken und

durch ausreichende Ressourcen sicherzustellen.

Im Folgenden soll daher erläutert werden, welche spezifischen Merkmale ein Antragsfor-

mular hat, um eine Situation herzustellen, in der der Bürger sich auf Augenhöhe mit der

Behörde empfindet.
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2.1.3 Antragsformulare als Werkzeug zur Informationsermittlung

Zunächst soll an dieser Stelle das »Formular« im verwaltungssprachlichen Handeln verortet

werden. Grundsätzlich ist bei der Verwaltungssprache zwischen schriftlicher und mündlicher

Kommunikation zu unterscheiden. Bisweilen können beide auch gemeinsam auftreten,

wenn im Rahmen eines Beratungssgesprächs ein Formular gemeinsam ausgefüllt wird. Das

Formular selbst ist als Text der schrifltichen Kommunikation zuzuordnen. Verwaltungstexte

können nach dem Zweck, die sie im Kontext des Verwaltungshandelns einnehmen, in

• wissensregulierende Texte

• wissensverarbeitende Texte

• wissensdarstellende Texte

unterschieden werden (vgl. Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1396). Der häufigste wissensdarstel-

lende Text ist der Bescheid. Diese Textsorte kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie das

Ergebnis des Verwaltungshandelns enthält und die einheitliche Meinung der Verwaltung

darstellt. Im Gegensatz dazu sind wissensregulierende Texte etwa Gesetze, Verordnungen

und Verwaltungsvorschriften. Sie haben Einfluss auf das Handeln der Behörde. Der Bürger

wird mit ihnen insoweit konfrontiert, indem die Verwaltung sich auf diese Texte bezieht,

u. a. im Antragsformular oder im Bescheid. Die Verwaltung selbst ist aber nicht Urheber

dieser Textform. Die dritte Gruppe – wissensverarbeitende Texte – umfasst alle schriftlichen

Erklärungen, die im Laufe des Verwaltungshandelns entstehen und mit deren Hilfe die Ver-

waltung die erforderlichen Informationen für das Verfahren erhebt (vgl. Becker-Mrotzeck,

1999, S. 1395f.). Das Formular ist dieser Gruppe zuzuordnen.

Formulare haben von sich aus ein eher negatives Image. Dieses lässt sich in sechs Kategorien

beschreiben (vgl. Schwesinger, 2007, S. 43). Demnach sind Formulare …

… unangenehm, da sich der Bürgermit Dingen beschäftigenmuss, mit denen er nichts zu tun

haben möchte. Im Fall des Schwerbehindertenantrags befindet sich der Antragsteller

in einer sowieso schon schwer zu akzeptierenden Situation.

… bürokratisch, d. h. sie sind Teil der oft so schon negativ assoziierten Verwaltung oder nega-

tiven Vorerfahrungen. Formularewerden somit einer »Ich–verstehe–das–sowieso–nicht

– Einstellung«betrachtet.

… beschränkend, da nur das eingetragen werden kann, was von der Behörde vorgesehen

ist. Der Antragsteller hat folglich nur eingeschränkte Möglichkeiten, seine spezifische

Situation wiederzugeben.

… diskriminierend, weil sie Menschen häufig in Kategorien zwängen, die nicht passen.

… bevormundend. Sie erfragen Informationen, für die beim Antragsteller aber unklar bleibt,

was mit ihnen geschieht, wie sie sich auswirken. Somit kann der Ausfüllende nicht
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abschätzen, welche Konsequenzen sein Handeln hat. Dieses Nicht–Wissen führt dazu,

dass sich der Antragsteller gegenüber der Behörde ausgeliefert fühlt.

… unverständlich. »Sowohl Sprache als auch Gestaltung von Formularen sind häufig unver-

ständlich und abweisend. Es ist nicht eindeutig, was, wo und wie eingetragen werden

soll. Fragen sind missverständlich, Begriffe und Erläuterungen widersprüchlich und

das Ganze erstreckt sich unübersichtlich und schlecht lesbar über viele Seiten. Zurück

bleibt der frustrierte, und damit nicht selten verlorene, Klient« (Schwesinger, 2007,

S. 43).

Diese benannten Kategorien stehen in Zusammenhang mit der Struktur und der Aufgabe,

welche das Formular übernimmt. Dabei ergeben sich je nach Intention verschiedene For-

mulartypen, etwa das Anmeldeformular, das Antragsformular, das Hinweisformular, das

Rechnungsformular und Weitere ( vgl. Schwesinger, 2007, S. 74ff.). Das Antragsformular, als

spezifischer Formulartyp, dient dazu, einen Anspruch gegenüber der Behörde auf Geld,

eine Dienstleistung oder etwa eine Genehmigung geltend zu machen. Damit ein Anspruch

besteht, müssen bestimmte Umstände vorliegen. Ob dies der Fall ist, wird mithilfe des

Antragsformulars ermittelt (vgl. Schwesinger, 2007, S. 76). Dieses »Bitten um« unterscheidet

das Antragsformular grundsätzlich von anderen Formulartypen, z. B. Anmeldeformularen,

bei denen der Bürger lediglich eine Änderung gegenüber der Behörde mitteilt.

Das Antragsformular3 erfüllt eine Doppelfunktion. Es organisiert zum einen die Wissens-

verarbeitung innerhalb der Behörde. Das ausgefüllte Formular wird zum Bestandteil der

Verfahrensakte, unabhängig davon ob diese körperlich oder elektronisch geführt wird. Mit

der Einbindung in die Akte dient das Formular dann der Wissensverarbeitung in der Be-

hörde im Rahmen des Verfahrens (vgl. Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1397). Damit Formulare

diese Organisationsfunktion korrekt erfüllen können, müssen sie an den Arbeitslauf in der

jeweiligen Behörde, beispielsweise an dort verwendete Fachprogramme, angepasst werden.

Zum anderen dient das Formular als Interaktionswerkzeug zwischen dem Bürger und der

Verwaltung, weil es als Werkzeug dient, die für die Bearbeitung des Verfahrens benötigten

Informationen zu ermitteln. Für die Behörde besteht mit dem Untersuchungsgrundsatz

( § 20 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X)) die gesetzliche Pflicht, den

Sachverhalt zu ermitteln. Folglich muss sie Informationen zu allen Tatsachen einholen,

welche für die Entscheidung und damit für den Erlass des Verwaltungsaktes notwendig

sind. Welche Fakten relevant und damit bei der Ermittlung von Bedeutung sind, wird im We-

sentlichen durch das einschlägige materielle und prozedurale Recht bestimmt (vgl. Böttiger,

2019, Rdnr. 6). In der Formulierung der Fragen muss die Behörde die Tatbestände aus dem

Gesetzestext, also aus der Rechtssprache, in Verwaltungssprache transformieren. Dabei darf

3Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die Bezeichnung »Formular« synonym verwendet.
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der Wechsel von der Gesetzessprache in die Verwaltungssprache die inhaltliche Substanz

nicht verändern (vgl.Grosse und Mentrup, 1980, S. 16).

Folglich kann das Formular als das Werkzeug zur Verwirklichung des Untersuchungsgrund-

satzes bezeichnet werden, welches der Behörde zur Ermittlung der entscheidungserheblichen

Tatsachen dient. Es stellt dabei die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und dem Bürger

dar. Dementsprechend muss das Formular so gestaltet sein, dass es für die Kommunikation

zwischen Bürger und Verwaltung geeignet und zugleich für die Kommunikation innerhalb

der Behörde funktionell ist. Zugleich wird damit deutlich, dass der Bürger, indem er das

Formular ausfüllt und dabei seinen Sachverhalt in die von der Behörde geforderte Form

bringt, einen wichtigen Teil der institutionellen Aufgabe erfüllt (vgl. Becker-Mrotzeck, 1999,

S. 1397f.).

Beim Ausfüllen eines Formulares handelt es sich um eine Art schriftliches Interview zwischen

der Verwaltung und dem Bürger. Jedoch ist dieses Situation aufgrund der unterschiedlichen

Stellung im fachlichen und fachsprachlichen Wissen asymmetrisch angelegt (vgl. Grosse

und Mentrup, 1980, S. 13). Der Bürger als Laie trifft im Formular auf die Verwaltung als

Profession, die die Fachsprache beherrscht. Bei einem Antragsformular bezüglich eines et-

waigen Anspruchs auf Sozialleistungen kommt verstärkend hinzu, dass der Bürger aufgrund

seiner Abhängigkeit Leistungen des Staates begehren (muss). Dies erschwert sich zuneh-

mend, wenn keine Sozialversicherungsleistungen, welche zum Teil mit eigenen Beiträgen

mitfinanziert sind, sondern Leistungen der Hilfe und Förderung beantragt werden. Denn

hier ist der Antragsteller aufgrund mangelnder persönlicher Eigenschaften auf die Hilfe der

Gesellschaft, finanziert über Steuermittel, angewiesen. Hinzu kommt, dass über sensible

Daten Auskunft gegeben werden muss. Dies sind etwa Angaben zum Einkommen, aber

auch – so zutreffend für das Schwerbehindertenrecht – Angaben zum Gesundheitszustand.

Diese verschärfen das Ungleichgewicht zwischen der Verwaltung als Fragendem und dem

Antragsteller als Befragtem.

Innerhalb dieser asymmetrischen Dialogsituation wird nun mit Hilfe des Antragsformulars

ein streng formalisiertes Interview von Seiten der Behörde mit dem Bürger geführt. Das

Ziel ist hierbei, ein zuvor von der Behörde genau festgelegtes Ziel zu erreichen (vgl. Grosse

und Mentrup, 1980, S. 13). Die Fragen müssen dabei so ausgearbeitet und zusammengestellt

werden, dass sie präzise und ausschließlich die Informationen liefern, die die Verwaltung

für erforderlich hält (vgl.Malinkewitz, 2010, S. 38). Zugleich sind durch die präzisen Fragen

im Antragsformular die Handlungsmöglichkeiten des Bürgers auf verwaltungsrelevante

Gesichtspunkte eingeschränkt. Der Bürger ist gezwungen seine individuelle Wirklichkeit

mittels der Fragen und vorformulierten Antworten unter institutionelle Kategorien zu sub-

sumieren (vgl. Becker-Mrotzeck, 1999, S. 13997). Jedoch besitzt er über diese und deren

Bedeutung insgesamt kein Wissen. So erschließt sich ihm nicht der Zusammenhang und
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der Handlungssinn, der den Fragen und den vorgegebenen Antwortkategorien zugrunde

liegt. Das Formular erscheint dem Bürger damit unverständlich. Im Umkehrschluss ergibt

sich, dass ein verständliches Formular das alltagsweltliche Handlungswissen der Bürger

berücksichtigt (vgl. Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1397f).

Demnach lässt sich das schlechte Image von Formularen überwinden, indem dem Bürger

aufgezeigt wird, worin der Nutzen des Formulars für ihn liegt (vgl. Schwesinger, 2007, S. 42).

Wenn das Formular seinen Eindruck als bürokratischer und unverständlicher Übergriff auf

die Privatsphäre verliert und der Bürger vielmehr als Möglichkeit empfindet, seine gesetzlich

garantierten Rechte wahrzunehmen, kann es auch seiner Aufgabe besser gerecht werden (vgl.

Schwesinger, 2007, S. 76). Die Verständlichkeit von Formularen kann dadurch erzeugt werden,

dass der Antragsteller den Handlungssinn eines Formulars erkennt (vgl. Lüdenbach und

Herrlitz, 1981, S. 305 zitiert bei Becker-Mrotzeck, 1999, S. 1398). Durch welche Anforderungen

an Sprache und Gestaltung das gelingen könnte, soll im folgenden Abschnitt erörtert werden.

2.2 Sprachliche Anforderungen an Formulare

Es gab schon seit längerer Zeit den Wunsch in der Verwaltung, eine verständliche Sprache

zu verwenden. Mit dem zunehmenden Bewusstsein und der Wahrnehmung von Menschen

mit Behinderung wurde in den vergangenen Jahren die Leichte Sprache entwickelt und

auch gesetzlich verankert. So sollen gemäß § 11 Abs. 4 S. 1 BGG die Träger öffentlicher

Gewalt Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstellen. Dies geschieht in immer

mehr Bereichen.4 Zum Beispiel veröffentlichte das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales (BMAS) bei der Einführung des neuen Schwerbehindertenausweis 2013 hierzu einen

Informationstext in Leichter Sprache (siehe Abbildung 2.3).

Leichte Sprache richtet sich insbesondere an Menschen mit neuronalen Beeinträchtigungen.

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie klare Regeln für die Formulierung und Gestaltung

von Texten vorgibt. Beispielsweise sollen lange Wörter durch Bindestriche getrennt werden.

Es sollen ausschließlich kurze Sätze mit jeweils nur einer Information gebildet werden und

möglichst viele Absätze gesetzt werden. DesWeiteren soll eine größere Schrift und zusätzliche

Icons verwendet werden. Texte in Leichter Sprache sind als solche gekennzeichnet und

werden von sogenannten Prüfern – die selbst Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

sind – kontrolliert (vgl. Netzwerk Leichte Sprache, o.A.).

Da die Zielgruppe der Leichten Sprache sehr eng gefasst ist, wurde neben der Leichten

Sprache eine einfache Sprache entwickelt(Baumert, 2019, S. 2016, 2018). Diese zeichnet
4Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Informationsbroschüre zur Landtagswahl in Sachsen 2019 in Leichter

Sprache (abrufbar unter: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33441/
documents/50973, zuletzt besucht am 10.05.2020).
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Der neue kleine Behindertenausweis kommt!

In Deutschland wird es einen kleineren Ausweis 
für schwerbehinderte Menschen geben!

Der neue Ausweis ist so ähnlich wie eine Bankkarte:  
Genauso klein und aus Plastik. Er hat wieder die Farben  
grün und grün-orange.

Alle Bundesländer müssen nun entscheiden, ab wann  
sie die neuen Ausweise ausstellen. Sie können 2013  
damit anfangen. Spätestens 2015 werden nur noch  
neue Ausweise ausgestellt.

Die alten Ausweise bleiben weiter gültig. Wenn Ihr  
Ausweis abläuft, gibt es vielleicht gleich den neuen  
kleinen Ausweis.

Abbildung 2.3: Beispiel für einen Informationstext über den Schwerbehindertenausweis
in Leichter Sprache (entnommen aus: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS),
2013).

sich dadurch aus, dass sie sich am Leser mit geringerem Fachwissen oder mit geringerer

Lesekompetenz orientiert und damit eine größere Gruppe in den Blick nimmt. Im Gegensatz

zur Leichten Sprache hat einfache Sprache weniger klare Regeln und ist stets neu an ihren

Adressatenkreis anzupassen. Das BMAS hat bei der Einführung des persönlichen Budgets

im SGB IX den inhaltlich gleichen Informationstext in Standardsprache, Leichter Sprache

und einfacher Sprache verfasst. Zur Veranschaulichung der Unterschiede zwischen den

Sprachen wurden die genannten Texte in Anlage A.1 gegenüber gestellt.

Baumert weist ausdrücklich daraufhin, dass es nicht darum gehen kann eine bestimmte,

nämlich die einfache Sprache einzuführen. Er spricht bewusst von einer einfachen Sprache

(vgl. Baumert, 2019, S. 1). In diesem Verständnis hätte auch der Titel der vorliegenden Arbeit

nicht »Antragsformulare in einfacher Sprache« lauten sollen, sondern »Antragsformulare in

einer einfachen Sprache.« Gerade in dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass ein Text

in einer einfachen Sprache letztlich nur dann vorliegen kann, wenn der Leser ihn als einfach

zu verstehen empfindet (vgl. Baumert, 2019, S. 2). »Einfach zu verstehen« ist das Gegenteil

von »nicht verstehen« bzw. »unverständlich.« Der Umkehrschluss hieraus ergibt, dass es

letztlich bei der Formulierung einer einfachen Sprache um eine verständliche Sprache geht.5

5Es wäre zu überlegen, ob eine stärkere Ausrichtung am Wort »verständlich« geeigneter wäre, als die
Bezeichnung »einfache Sprache.« Es kommt häufig vor, dass Leichte und einfache Sprache verwechselt
werden. Beide Begriffe werden in der Allgemeinsprache oft synonym verwendet. Womöglich ist der
Bedeutungsunterschied bei leicht im Gegensatz zu verständlich größer, sodass der Begriff »verständliche
Sprache« geeigneter ist.
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Einfache Sprache stellt den Übergang von einer Fachsprache zum Laien dar. Damit kann

sie das leisten, was die Aufgabe der Verwaltungssprache zu leisten hat (siehe Abschnitt

2.1.2) – nämlich den Übergang von der Fachsprache zur Allgemeinsprache. Daher soll im

Weiteren erörtert werden, wie eine einfache Sprache gestaltet werden kann und was dabei

zu beachten ist. Die Erkenntnisse sollen anschließend genutzt werden, um Ansatzpunkte

zur sprachlichen Gestaltung des Antragsformulars zu entwickeln. Auf eine umfassende

Erläuterung kognitionspsychologischer Hintergründe wird an dieser Stelle verzichtet, da die

Forschungsfrage in erster Linie auf die Anwendung des Konzepts abstellt6.

Ausgangspunkt beim Verfassen eines Textes in einfacher Sprache ist immer die Perspektive

des Lesers. »Ob ein Text gut ist oder nicht, entscheidet in erster Linie der, für den er ge-

schrieben ist. Er wird nur dann zufrieden sein, wenn das Geschriebene den Voraussetzungen

entspricht, die er als Leser mitbringt.«(Baumert, 2016, S. 103) Daher ist im ersten Schritt stets

zu prüfen, an welche Zielgruppe sich der Text wendet. Diese wird auch als »legitimer« Leser

bezeichnet. Im Fall des Antragsformulars wäre eine Grundschulkind beispielsweise kein

legitimer Leser. Das Antragsformular ist nicht für das Kind bestimmt, folglich muss dieses

ihn auch nicht verstehen können. Die Analyse der Zielgruppe stellt darauf ab, Wissen oder

Annahmen über den Leser des Textes zu erhalten. Hierbei sind die Bereiche Eigenschaften,

Interessen und Vorwissen des Lesers (vgl. Baumert, 2019, S. 5) von Bedeutung.

Interessen

An dieser Stelle geht es darum, Hypothesen zu entwickeln, aus welchem Interesse der Leser

den Text liest. Dies ist bei einem selbst gekauften Roman ein anderes, als bei einem Fachbuch

oder einem Behördenschreiben. Hinsichtlich des Antragsformulars zur Feststellung der

Schwerbehinderung liegt die Motivation in erster Linie darin, das Formular auszufüllen und

somit Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen zu können. Es ist davon auszugehen, dass die

Antragsteller zwar den Antrag selbst aus eigenen Beweggründen stellen, jedoch ist das Lesen

und Ausfüllen des Antragsformblatts zwingend damit verbunden. Hinzu kommt, dass es

sich bei der Bearbeitung eines Formulars für den Antragsteller um eine »offizielle« Aufgabe

handelt. Eine versehentlich falsche Bearbeitung kann mit einschneidenden Folgen für ihn

verbunden sein (vgl. Grönert, 2008, S. 13). Der Druck, alles korrekt auszufüllen, wird dadurch

verstärkt, dass der Antragsteller am Ende des Formulars erklären muss, dass alle Angaben

nach besten Wissen getätigt wurden und er zur Kenntnis nimmt, dass wahrheitswidrige

Antworten strafrechtlich verfolgt werden.

Eigenschaften

Im Bereich der Eigenschaften des Lesers spielen Fachkenntnisse, Lesekompentenz und

sprachlich Bildung eine Rolle.

6Ausführliche Erläuterungen hierzu befinden sich bei Baumert, 2019, S. 2016, Anderson, 1989
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Behinderung kann jeden treffen. Daher ist ein breites Spektrum an Vorwissen beim Antrag-

steller möglich. Bei heterogenen Zielgruppen wie hier vorliegend, erfolgt die Ausrichtung

stes an denen, die die größten Schwiergkeiten beim Lesen des Textes haben (vgl. Baumert,

2019, S. 5). Folglich also jenen, die am wenigsten Vorwissen besitzen. Die Antragsteller sind

in der Regel nicht mit dem Recht des SGB IX bzw. dem Sächsisches Landesblindengeldgesetz

(SächsLBlindG), noch mit dem Verwaltungsverfahren vertraut. Denkbar ist auch, dass die

Antragsteller bisher keinen oder kaum Kontakt zu Behörden und verwaltungssprachlichen

Fachbegriffen hatten. Demnach ist davon auszugehen, das kein Fachwissen vorliegt.

Heterogenität besteht ebenso in der Lesekompetenz. Da Behinderung nicht an Einkommen

gebunden ist, tritt sie in allen Bevölkerungs- und Bildungsschichten auf (Fragebogen -

Bildungsniveau). Laut jüngsten Ergebnissen der zweiten Level-One (LEO) Studie verfügen

6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland über eine geringe Literalität (siehe Abbildung 2.4).

Dies bedeutet, dass 12,1 Prozent der Deutsch sprechenden Erwachsenen nur die alpha-Level

1-3 erreichen. Dabei entspricht eine Kompetenz auf dem Alpha-Level 3 der Satzebene. Diese

Personen können zwar einzelne Sätze lesen und schreiben, an zusammenhängenden, auch

kürzeren Texten scheitern sie jedoch (vgl. Grotlüschen u. a., 2019, S. 4). Dies gilt es im Bereich

der Lesekompetenz zu berücksichtigen.

Abbildung 2.4: Anteil der Deutsch sprechenden Erwachsenen (18 bis 64 Jahre) in Bezug
auf die Erreichung der Alpha-Level (entnommen aus: Grotlüschen u. a., 2019, S. 5)

Des Weiteren ist auch der emotionale Zustand der Antragsteller zu beachten. Dies ist

nicht bei jedem zu verfassenden Text erforderlich. Im vorliegenden Fall der Antragsstellung

im Bereich der Sozialverwaltung liegt aber eine besondere Situation vor (siehe Abschnitt

2.1.1). Denkbar ist, dass der Betroffene seine Einschränkungen noch nicht akzeptieren

kann. Auch wenn an dieser Stelle nur Hypothesen gebildet werden können, so ist doch

davon auszugehen, dass die Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft mit negativen

Emotionen verbunden ist.
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Vorwissen

Die entscheidende Fragen, die sich ein Verfasser eines Sachtextes im Zusammenhang mit

dem Antragsformular stellen muss: Was wissen die Bürger über das Thema Schwerbehinder-

teneigenschaft. Hierüber lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Möglich ist, dass sich der

Antragsteller im Vorfeld selbst informiert hat. Es kann aber auch sein, dass er Unterstützung

von Professionellen (z.B. Sozialarbeiter im Krankenhaus) erhält. Es wäre auch denkbar, dass

er nur vom Hören-Sagen etwas über Schwerbehinderung und Merkzeichen erfahren hat.

Auch in diesem Fall ist nach der oben genannten Prämisse »Orientierung am geringsten

Wissen« zu handeln.

Daran anschließend ist zu prüfen, was dem Antragsteller an Wissen zur Verfügung gestellt

werden muss, damit er die Fragen, die ihm die Behörde stellt, verstehen und einordnen

kann, welche Auswirkung seine Antwort haben wird. Hierbei spielen folgende Inhalte eine

wichtige Rolle: Was ist das vom Gesetzgeber intendierte Ziel der Feststellung einer Schwer-

behinderung: Der Ausgleich von Nachteilen, die Menschen aufgrund ihrer gesundheitlichen

Einschränkungen haben. Wie wird der Schweregrad bestimmt? Als Grad der Behinderung.

Welche Funktion hat der Ausweis? Was sind Merkzeichen und wofür sind sie da? Wie ist

die Zusammenarbeit mit den Haus- und Amtsärzten und wie verläuft das Verfahren in

der Behörde? In Bezug auf diese Fragen geht es darum, dem Antragsteller zu beantworten,

warum die erhobenen Informationen im Antragsformular nötig sind und welche Rolle sie

beim Ablauf des Verfahrens spielen.

Diese Vorabanalyse ist wichtig, um einen Text gestalten zu können, den der legitime Leser

einfach begreifen kann. Das Gehirn kombiniert unmittelbar beim Lesen Sprache, Umwelt und

Erfahrung. Schafft es der Text, sich in die bereits vorliegenden begrifflichen Verknüpfungen

passend einzufügen, empfindet der Leser den Text als einfach zu verstehen. Gelingt dies

jedoch nicht, kann der Leser schnell in Verständnisfallen stolpern (vgl. Baumert, 2019, S. 31).

»Einfach ist diejenige Sprache, die nur wenige dieser Fallen – am besten keine – in Sätzen

errichtet.« (Baumert, 2019, S. 31)

Konkret kann dies im Text gelingen, wenn die folgenden Hinweise zur Sprachgestaltung

beachtet werden. Grundlegend wird im Satzbau zwischen Funktionswörtern und Bedeu-

tungswörtern unterschieden. Funktionswörter haben für sich keine Bedeutung. Sie setzen

aber die Bedeutungswörter zueinander in Beziehung und geben dadurch dem Satz als Gan-

zes seine Bedeutung. Daher werden sie auch als Strukturwörter bezeichnet und sind u. a. die

Artikel der/die/das sowie die Pronomen ein/eine/einer, die Verben sein/werden/haben, und

in, und, von, mit. Zwar gibt es vergleichsweise wenig Funktionswörter, jedoch sind sie die

häufigsten in geschriebenen Texten (vgl. Baumert, 2019, S. 23).

Bedeutungswörter sind Substantive, Verben und Adjektive. Bei Bedeutungswörtern ist

besonders darauf zu achten, dass immer das gleiche Wort für den gleichen Zusammenhang
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genutzt werden sollte. Substantivierungen und Substantivketten sollten vermieden werden.

In einer einfachen Sprache lässt sich dies über den Satzbau auslösen (vgl. Baumert, 2019,

S. 29). Grundsätzlich sollten zentrale Begriffe erläutert bzw. definiert werden. Abstrakte

Begriffe, wie Schwerbehinderteneigenschaft oder Gesundheitsstörung, können nach einer

einführenden Erläuterung mit einem einfachen Wort ersetzt werden. Des Weiteren sollten

Wörter verwendet werden, welche dem Leser im üblichen Sprachgebrauch bekannt sind. So

ist davon auszugehen, das Bürger eher die geläufige Form von Unterlagen heranziehen statt

sie beizuziehen verwenden. Auch würde man eine Vollmacht eher dem Antrag hinzufügen

statt sie beizufügen.

Substantive, Verben und Adjektive enthalten den eigentlichen Bedeutungssinn. Je mehr

Bedeutungswörter ein Satz beinhaltet, umso mehr inhaltliche Bedeutung enthält er. Dies

hat zur Folge, dass der Satz schwieriger zu verstehen ist. Folglich sind Sätze verständlicher,

wenn sie ein ausgeglichenes Verhältnis von Funktions- und Bedeutungswörtern besitzen

(vgl.Baumert, 2019, S. 23). Damit sind Informationen zwar weniger kompakt zu vermitteln,

dafür aber leichter zu verstehen.

Hinsichtlich des Stils zeichnet sich eine einfache Sprache durch eine persönliche Ansprache

aus. Speziell beim Antragsformular, der als ein Fragebogen fungiert, kann dies durch eine

entsprechende Formularperspektive hergestellt werden. Hiermit ist gemeint, wie der Dialog

im Formular zwischen dem Fragenden (Behörde) und dem Antwortendem (Antragsteller)

verläuft. Es können drei Arten unterschieden werden: die Fragebogenperspektive, die Er-

klärungsperspektive und die neutrale Perspektive (vgl. Schwesinger, 2007, S. 168) Bei der

Fragebogenperspektive spiegelt das Formular die direkte Umsetzung des Dialogs zwischen

dem Leser, dem Antragsteller, und dem Fragenden, der Behörde, wieder. Das Formular wird

dabei in Frageform ausformuliert. Beispielsweise Wie lautet Ihr Name?, Was möchten Sie

beantragen? oder Welche Gesundheitsstörungen möchten Sie geltend machen?. Vorteil dieser

Perspektive ist die persönliche Ansprache und damit die direkte Handlungsanweisung an

den Leser. Im Gegensatz dazu findet sich bei der neutralen Perspektive keinerlei Ansprache

an den Leser. Hier wird mittels neutraler Leitworte Name, Antragsgrund, geltend gemach-

te Gesundheitsstörung die eigentlich dahinter liegende Frage bzw. Aussage verkürzt. Dies

vermittelt einen unpersönlichen Eindruck. Die dritte Perspektive ist die sogenannte Erklä-

rungsperspektive. Sie stellt eine Art Zwischenform zu den anderen genannten Perspektiven

dar. Hierbei gibt das Formular vorformulierte Aussagen vor. Etwa Mein Name:, Ich beantrage:

oder Ich mache folgende Gesundheitsstörungen geltend:. Letztlich verbergen sich dahinter, für

den Ausfüllenden meist unbewusst, Fragen. Hierbei führt der Antragsteller den Dialog quasi

mit sich selbst. Wie ist mein Name?, Was möchte ich beantragen?. Um einen persönlichen Stil

im Formular zu erzeugen, sollte entweder die Fragebogen- oder die Erklärungsperspektive

verwendet werden. Unabhängig davon, welche Perspektive konkret verwendet wird, ist es

wichtig, dass diese konsequent fortgeführt wird. Anderenfalls kann es zu Verwirrungen beim
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Leser kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mit dem Formular auch Angaben

über Dritte getätigt werden.

Grönert bestätigte dies in ihrer qualitativen Untersuchung zur schriftlichen Kommunikation

zwischen Bürger und Verwaltung. Hierzu beobachte sie Versuchspersonen beim Ausfüllen

eines Formulars und befragte sie anschließend. Dabei gaben die Probanden an, dass für sie

der Zusammenhang von Formular und Ressourcen schwer herzustellen war. Ihnen fehlte

die direkte Ansprache, Einleitung und Erklärung. Die Verständigungsprobleme resultieren

anscheinend aus den unverständlichen und fehlenden verfahrensspezifischen Handlungsan-

weisungen und Erklärungen in dem Formular (vgl. Grönert, 2008, S. 3). Im Rahmen einer

einfachen Sprache ist es demnach nötig, die Bedeutung des Formulars zu erläutern und den

Antragstellern konkrete Handlungsanweisungen zu geben.

2.3 Das Feststellungsverfahren im
Schwerbehindertenrecht

2.3.1 Das Verfahren im Freistaat Sachsen

Im Freistaat Sachsen gibt es im Bereich des Verfahrens im Schwerbehindertenrecht ei-

ne Besonderheit. Neben der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft existiert das

Landesblindengeld als finanzieller Nachteilsausgleich bei Erfüllung der entsprechenden

Voraussetzungen. Dieses soll Nachteile für blinde Menschen, hochgradig sehschwache

Menschen, gehörlose Menschen oder schwerstbehinderte Kinder ausgleichen. Die Leistung

beträgt je nach vorhandener Beeinträchtigung zwischen 80 bis 350 Euro monatlich (§§ 1f.

SächsLBlindG).

Da sich die Verwaltungsverfahren beider Nachteilsausgleiche ähneln und Betroffene auch

gleichzeitig beide Regelungen in Anspruch nehmen können, wird das Verfahren vom Schwer-

behindertenrecht und Landesblindengeld in Sachsen in einem kombinierten Verfahren

durchgeführt. Das heißt, dass beide Ansprüche mit dem gleichen Grundantragsformular

ermittelt werden, wobei zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen für das Landesblindengeld

über eine entsprechende Anlage ermittelt werden. In den folgenden Ausführungen werden

die rechtlichen Voraussetzungen sowie die Anlage Landesblindengeld (Anlage Bl) des An-

tragsfomulars nicht eingehender erläutert. Aufgrund der ähnlichen inhaltlichen Materie

können aber die im Verlauf der Arbeit dargestellten Ergebnisse auf das Formular der Anlage

Bl übertragen werden.
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Gemäß §§ 152 Abs. 1 S. 7 SGB IX i.V.m. 15a Abs. 1 S. 1 Sächsisches Gesetz zur Ausführung des

Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) sind die Landkreise und kreisfreien Städte für das Fest-

stellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht zuständig. Der Kommunale Sozialverband

Sachsen (KSV) ist Rechtsaufsichtbehörde und zuständig für Grundsatzangelegenheiten. Er

betreut die Landkreise und kreisfreien Städte7 u. a. in der elektronischen Aktenführung und

der Datenverarbeitung mittels des Fachprogramms. Auch stellt der KSV den kommunalen

Behörden Vorschläge für die zu verwendenden Formulare zur Verfügung. Zumindest in der

Gestaltung sind die Landkreise aufgrund der Zuständigkeitsregelung aber nicht gebunden.

Aus der Zuständigkeitsregelung ergibt sich, dass in Sachsen 13 Antragsformulare der Land-

kreise und ein »Musterformular« des KSV vorliegen, die sich mehr oder weniger in ihrer

Gestaltung unterscheiden. Anhang A.2 bietet eine Übersicht der Antragsformulare aller

Landkreise. Es wurde dokumentiert, in welchem Format das Antragsformular für den Bürger

zugänglich ist und geprüft, inwieweit sich das jeweilige Antragsformular mit dem des KSV

ähnelt. Bei dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, dass alle Landkreise ihr Antragsformu-

lar online auf ihren Plattformen zur Verfügung stellen. In den meisten Fällen ergibt sich das

Antragsformular aus der Struktur der Behörde. Ob ein Laie ohne Behördenkenntnisse damit

umgehen kann, müsste gesondert überprüft werden. In der Regel gelangt der Bürger auf eine

Unterseite der Homepage und kann dort die benötigten Dateien herunterladen. Zumeist

gibt es ein Formular für den Erstantrag und eines für den Änderungsantrag. In manchen

Fällen ist es für den Bürger nicht leicht, das richtige Formular sofort aufzufinden.8 Alternativ

stellen viele Plattformen der Landkreise auch Suchfunktionen zur Verfügung. Diese sind aber

noch nicht in allen Fällen ausreichend treffsicher. Auf der Homepages des Erzgebirgskreises

ergibt beispielsweise die Suche nach dem Stichwort »Schwerbehinderung« keine Treffer.

Der Bürger wird nur fündig, wenn er als Stichwort »Feststellung« eingibt. Dies ist jedoch

unter keinen Umständen naheliegend.

Des Weiteren zeigte sich, dass nahezu alle Landkreise PDF-Dokumente verwenden, zum

großen Teil mit ausfüllbaren Formularen. Lediglich der Landkreis Bautzen verlinkt sein

Formular als HTML-Dokument zur Bearbeitung im Browser. In diesem Zusammenhang ist

darauf hinzuweisen, dass mit Art. 21 BRK die Pflicht besteht, Menschen mit Behinderungen

für die Allgemeinheit bestimmte Informationen in zugänglichen Formaten und Technologien

zur Verfügung zu stellen sind. Auch für digitale Information und Kommunikation muss

diese Barrierefreiheit durch entsprechende technische Maßnahmen verwirklicht werden.

Hierbei legen das Barrierefreie-Websites-Gesetz (BfWebG) sowie die weiterentwickelte

Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) die entsprechenden normativen

7Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden nur die Landkreise benannt. Die kreisfreien
Städte sind hier selbstverständlich ebenfalls mit gemeint.

8So listet der Landkreis Zwickau unter der Rubrik Soziales 52 Dateien zum herunterladen auf. Der Schwerbe-
hindertenantrag (Erstantrag) steht dabei an 17. Stelle, der Änderungsantrag schon zuvor an 5. Stelle (siehe
Anhang A.3). Dies erscheint wenig nutzerfreundlich.
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Grundlagen bezüglich der einzuhaltenden Standards. Dies sind im Bereich der Zugänglich-

keit für barrierefreie Webinhalte das World Wide Web Consortium (W3C) mit seinen vier

Grundprinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Als

Standard für barrierefrei elektronische Dokumente gilt unter anderem der PDF/UA Standard.

Dieser wurde im Sommer 2014 als DIN ISO 14289-1 bekanntgemacht. Der Standard legt

fest, wie Inhalte von PDF-Dokumenten für Menschen mit Behinderung uneingeschränkt

zugänglich gemacht werden können. Hierzu werden Schriftverwendungen, Struktur und die

Möglichkeit, durchsuchbaren Text bereitzustellen, definiert. Des Weiteren wurde von der

PDF Association Testbedingungen entwickelt, die eine schnelle und sichere Überprüfung

hinsichtlich der Konformität der Dokumente zur PDF/UA-Norm ermöglichen (vgl. Carstens,

2019, S. 203). Mehr als den Hinweis hierauf zu liefern, ist im Umfang dieser Arbeit leider

nicht möglich9.

Bis zur Verwaltungsreform 2008 wurden die Antragsformulare zentral gedruckt und in den

Ämtern ausgelegt. Danach fiel die Erstellung des Antragsformulars in den Zuständigkeitsbe-

reich der Landkreise. Derzeit werden die Formulare meist nicht mehr auf Vorrat, sondern nur

noch bei Bedarf ausgedruckt. Der Bürger hat folglich die Möglichkeit ein Antragsformular

direkt bei der Behörde vor Ort zu erhalten oder selbst eines im Internet zu recherchieren

und auszudrucken.

Die digital bereitgestellten Antragsformulare können handschriftlich oder mittels der PDF-

Formularfunktion direkt am Computer ausgefüllt werden. Auch im letzten Fall muss das

Formular anschließend ausgedruckt und unterschrieben werden. Eine elektronische Antrag-

stellung ist aktuell nicht möglich. Dieses befindet sich aber mit der Umsetzung des OZGs

derzeit in Bearbeitung und soll an das sächsische Verwaltungsportal amt24.de gebunden

und mit dem Fachprogramm verknüpft werden. Dies würde die aktuellen Medienbrüche –

digitale Bereitstellung des Formulars – Druck und Versendung analog – Digitalisierung der

eingehenden Anträge – aufheben. Denn die Vorgangsbearbeitung in der Behörde erfolgt

seit 2006 mit der elektronische Akte (E-Akte). Dabei wurden die Anträge anfangs jeweils

vor Ort in der Behörde eingescannt und erfasst. Mit der Kommunalreform 2008 wechselte

die Arbeitsorganisation in die Zuständigkeit der jeweiligen Landkreise. Seitdem handhaben

die Landkreise das Erfassen der eingehenden Anträge unterschiedlich. Zum Teil erfolgt das

Einscannen und Erfassen der Anträge noch direkt im Sachgebiet vor Ort durch Bearbeiter

oder Sachbearbeiter. Die Stadt Leipzig hingegen scannt Anträge beispielsweise dezentral

durch externe Mitarbeiter.

Die Bearbeitung selbst erfolgt durch ein für alle Landkreise einheitliches Fachprogramm

sowie ein weiteres Programm zur Verwaltung der E-Akte, wobei beide aufeinander abge-

stimmt sind. Das Fachprogramm dient der Verwaltung der behördeninternen Daten in einer
9Eine detaillierte und aktuelle Auseinandersetzung zu diesem Thema bieten Lühr, Henning; Jabkowski, Roland

und Smentek, Sabine, 2019.
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Datenbank. Im Verwaltungsprogramm zur E-Akte werden hingegen sämtliche Dokumente

abgelegt, die im Verfahren sowohl zwischen Bürger und Verwaltung, sowie Verwaltung und

anderen herangezogenen Stellen sowie behördenintern zwischen Verwaltung und ärztlichem

Dienst entstehen. Für das Antragsformular bedeutet dies, dass der gesamte eingehende

Antrag eingescannt und in der E-Akte abgelegt wird. Des Weiteren sind die getätigten

Angaben der Antragsteller durch die Mitarbeiter in das Fachprogramm zu übernehmen.

Dieser Vorgang wird als Antragserfassung bezeichnet. Abbildung 2.5 zeigt einen Ausschnitt

der notwendigen Eingaben beim Erfassen des Antrags in das Fachprogramm. Des Weite-

ren hat der KSV für diese Arbeit die komplette Antragserfassung anhand von Screenshots

dokumentiert. Diese befindet sich im Anhang C.10.

Abbildung 2.5: Screenshot der Registerkarte Begehren aus dem Fachprogramm (Bereitge-
stellt von: (KSV, 2020).

Mit der Erfassung wird das Verfahren eröffnet. Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung

werden die eingereichten Unterlagen gesichtet. Es wird geprüft, welche weiteren Informa-

tionen zur Beurteilung der angegeben Beeinträchtigung herangezogen werden müssen.

Dazu werden die vom Antragsteller angegebenen Ärzte oder Stellen angeschrieben und

zur Zusendung von Befundberichten aufgefordert. Liegen aussagekräftige Unterlagen zu

allen angegebenen Einschränkungen vor, wird der Vorgang an den ärztlichen Dienst zur

versorgungsmedizinischen Stellungnahme gesendet. (vgl. KSV, 2018, S. 18). Mit Eingang der
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versorgungsmedizinischen Stellungnahme wird diese durch den Sachbearbeiter rechtlich

gewürdigt und schließlich ein entsprechender Bescheid erstellt, welcher dann postalisch

versandt wird. Geht kein Widerspruch ein, ist das Feststellungsverfahren beendet. Die Er-

stellung des Schwerbehindertenausweises erfolgt in einem weiteren Verfahren. Hierzu wird

dem Antragsteller mit dem Bescheid wiederum ein Formular zugeschickt. In diesem wird er

gebeten, ein Bild einzusenden.

2.3.2 Erforderliche Angaben nach dem SGB IX

Entsprechend § 152 Abs. 1 S. 1 SGB IX werden behinderten Menschen auf Antrag das Vorlie-

gen einer Behinderung und der Grad der Behinderung zumZeitpunkt der Antragstellung fest-

gestellt. Hierbei handelt es sich um eine rechtliche Statusfeststellung. § 152 Abs. 1 S. 5 SGB IX

erklärt weiter, dass die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in Form

des Grad der Behinderung (GdB) bemessen werden, welcher nach Zehnergraden abge-

stuft wird. Eine Schwerbehinderung liegt dann vor, wenn der GdB mindestens 50 beträgt

(§ 2 Abs. 2 SGB IX). Des Weiteren wird dem behinderten Menschen auf Antrag auf Grund

einer solchen Feststellung der Behinderung ein Ausweis über die Eigenschaft als schwer-

behinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche

Merkmale ausgestellt (§ 152 Abs. 5 S. 1 SGB IX). Zum Stichtag 31.12.2017 lebten im Frei-

staat Sachsen 766.376 Personen mit einer amtlich festgestellten Behinderung. Die meisten

von ihnen sind schwerbehindert. Bei 281.781 Menschen bestand zu diesem Zeitpunkt eine

Behinderung mit einem GdB unter 50 (vgl. SMS, 2019, S. 26).

Laut Gesetzeswortlaut ist für die Feststellung der Schwerbehinderung und für das Landes-

blindengeld jeweils ein formloser Antrag erforderlich. Dieser kann grundsätzlich mündlich

oder schriftlich erfolgen. Jedoch schließt § 6 Abs. 1 S. 2 SächsLBlindG eine mündliche An-

tragstellung aus. Diese ist hier nur schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen

Behörde zu stellen. Auch wenn der Antrag formlos mündlich oder schriftlich rechtswirksam

gestellt wurde, werden für das Verfahren weitere Angaben benötigt. Gemäß § 60 Abs. 2 SGB I

sollen hierzu von den Antragstellern die Vordrucke, welche zur Angabe der entscheidungser-

heblichen Tatsachen vorgesehen sind, benutzt werden. Fraglich ist nun, welche Angaben für

die Feststellung des Status der Schwerbehinderung benötigt werden.

Zunächst sind die persönlichen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburts-

ort zu ermitteln, um den Antragsteller eindeutig identifizieren zu können. Eine Kopie des

Personalausweise ist für das SGB IX nicht erforderlich, jedoch für die Beantragung des

Landesblindengeldes. Weiterhin ist die Angabe der Adresse erforderlich um letztlich den Be-

scheid zustellen zu können. Angaben zu Kommunikationsdaten wie Telefon oder E-Mail sind
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stets optional. Sie können das Behördenhandeln erleichtern, indem Rückfragen schneller

getätigt werden können als über den Postweg.

Gemäß § 30 Abs. 1 SGB I gelten die Vorschriften des Sozialgesetzbuch (SGB) insgesamt und

damit auch das Schwerbehindertenrecht des SGB IX für alle Personen, die ihren Wohnsitz

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Somit dient die Angabe der Adresse

neben der Zustellung des Verwaltungsaktes auch der Überprüfung dieser Voraussetzung.

Die Staatsangehörigkeit selbst ist nicht Voraussetzung für eine Feststellung im SGB IX.

Jedoch kann es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass der Wohnort bzw. der gewöhnliche

Aufenthalt in Deutschland nachgewiesen werden muss (vgl. KSV, 2018, S. 31).

DesWeiteren ist die Angabe erforderlich, was der Bürger beantragen möchte – das sogenann-

te Antragsbegehren oder Antragsziel. Aus juristischer Perspektive muss das Antragsbegehren

nicht eindeutig formuliert sein und beispielsweise keine Gesetzesnorm enthalten. Vielmehr

hat die Behörde im Rahmen der Erfüllung der sozialen Rechte nach § 2 Abs. 2 SGB I i.V.m.

§§ 133,157 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) das Antragsbegehren weit auszulegen. Nach dem

sogenannten Günstigkeitsprinzip muss die Behörde im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

davon ausgehen, dass der Antragsteller die Leistung in Anspruch nehmen will, die für ihn

am günstigsten ist. Diese Regelung zielt darauf ab, die mangelnde Kenntnis im Umgang mit

dem Recht beim Bürger zu berücksichtigen (vgl. Niedermeyer, 2020, Rdnr. 8). Demnach hat

eine Behörde auch bei allgemein gehaltenen Anträgen zu prüfen, ob »auch nicht geltend

gemachte Beeinträchtigungen, die sich aus dem Akteninhalt oder aus einer Untersuchung

ergeben, im Interesse des Antragstellers berücksichtigt werden [können].« (KSV, 2018, S. 18)

Folglich ist eine gesonderte Beantragung von Merkzeichen neben der Feststellung der Be-

hinderung, der Feststellung des Grades der Behinderung sowie der Ausweisausstellung im

einzelnen nicht zwingend erforderlich.

Jedoch hat das formulierte Antragsbegehren Konsequenzen für das Verwaltungshandeln

und damit letztlich auf den zu ergehenden Verwaltungsakt. Über eine im Antrag geltend

gemachte Leistung ist von der Behörde in einemVerwaltungsakt eine Entscheidung zu treffen,

d. h. der Bescheid muss eine Aussage dazu treffen, ob die beantragte Leistung gewährt oder

abgelehnt wird. Diese Entscheidung ist rechtsverbindlich. Der Antragsteller kann gegen

diese Entscheidung Rechtsmittel einlegen, zunächst Widerspruch und im erfolglosen Fall

anschließend Klage.

Anders verhält es sich bei Leistungen, die nicht vom Antragsteller unmittelbar als Antragsziel

geltend gemacht werden. Diese werden und müssen zwar von der Behörde geprüft werden,

wenn ihre Voraussetzungen jedoch nicht vorliegen, ist von der Verwaltung über das Nicht-

Vorliegen keine rechtsverbindliche Aussage im Verwaltungsakt zu treffen. Folglich läuft

dieses Verfahren – vor allem wenn für den Antragsteller keine zusätzliche Feststellung erfolgt

– quasi unsichtbar ab.
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Die Begriffe Behinderung, Gesundheitsstörung und GdB sind rechtlich abstrakte Begriffe.

Solche Begriffe erhalten üblicherweise im Gesetzestext eine Legaldefinition. Einen Bewer-

tungsmaßstab für die Bestimmung des GdB selbst gibt es im SGB IX nicht. Jedoch ermächtigt

§ 153 Abs. 2 SGB IX das BMAS zum Erlass einer Verordnung, mit welcher Grundsätze für

die Bewertung des GdB und die Voraussetzung für die Vergabe von Merkzeichen aufge-

stellt werden. Es existiert jedoch bisher keine eigene Verordnung für diese Regelung. Der

Gesetzgeber bedient sich an dieser Stelle der Übergangsregelung nach § 241 Abs. 5 SGB IX.

Solange keine eigene Verordnung nach § 153 Abs. 2 SGB IX vorliegt, greift nach dieser Re-

gelung die bereits bestehende Verordnung aus dem Entschädigungsrecht des BVGs, die

Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Der Ursprung für diesen Gutachterkatalog

lässt sich bereits auf die Zeit nach dem ersten Weltkrieg zurückführen. Damals diente

dieser zur gleichmäßigen Beurteilung von verletzten Heeresangehörigen. Zunächst wurde

dieser Gutachterkatalog, bezeichnet als Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätig-

keit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (AHP), nur

im Versorgungswesen angewendet. Seit 1974 wurden die AHP auch zur Begutachtung im

Schwerbehindertenrecht herangezogen. Jedoch wurde durch die Rechtsprechung mehrfach

gerügt, dass es keine rechtliche Grundlage für die Anwendung dieser gab. Dieser Mangel

wurde mit der Einrichtung der entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen (§ 30 Abs. 17 BVG

bzw. § 153 SGB IX) und der Überführung der AHP in die Anlage zu § 2 der VersMedV beseitigt.

Die VersMedV trat dann zum 1. 01. 2009 in Kraft (vgl. BMAS, 2015, S. 3f.).

Im Teil A - Allgemeine Grundsätze der Anlage zu § 2 VersMedV wird unter Nr. 2 Buchsta-

be a erklärt, dass der Grad der Schädigungsfolgen (GdS) und der GdB nach den gleichen

Grundsätzen bemessen werden. Dies ist möglich, da der GdS und der GdB ein Maß für

die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeein-

trächtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens sind. Dieser Grundsatz stimmte mit der

Regelung des Behinderungsbegriff überein. Nach § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX alte Fassung (a.F.) bis

zum 31. 12. 2017 lautete dieser:

»Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.«

Hier wurde ebenso wie beim GdS aus pathologischer Sicht Funktionsbeeinträchtigung

somit als persönliche Eigenschaft definiert. Aufgrund des abweichenden Zustands ist der

Mensch behindert (vgl. Boetticher, 2018, S. 67). Vor dem Hintergrund der BRK wurde mit

dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) auch der Behinderungsbegriff reformiert und teilha-

beorientiert entwickelt. Denn gemäß Art. 1 S. 2 BRK entsteht eine Behinderung aus der

Wechselwirkung zwischen dem Menschen mit seiner Beeinträchtigung und den einstellungs-
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und umweltbedingten Barrieren. Mit der Neufassung des § 2 Abs. 1 S. 1f. SGB IX in der

Fassung ab 1. 01. 2018 wird dieses gewandelte Verständnis von Behinderung ins Sozialrecht

aufgenommen.

»Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs-

und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine

Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.«

Dieser Begriff entspricht damit nun auch dem Behinderungsbegriff des (§ 3 Behinderten-

gleichstellungsgesetz (BGG)). Er gründet sich in seinem Verständnis wesentlich auf das

bio-psycho-soziale Modell der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Behinderung ist damit

keine Eigenschaft einer Person, sondern das Ergebnis einer gestörten oder nicht entwickel-

ten Interaktion zwischen dem Individuum und seiner materiellen und sozialen Umwelt

(vgl. Deutscher Bundestag, 2016, S. 192). Fraglich ist an dieser Stelle jedoch, wie der neue

Behinderungsbegriff zur weiter in Anwendung stehenden VersMedV passt. Laut BMAS

wechselten die Anhaltspunkte bereits bei ihrem Erscheinen 1983 zum bio-psycho-sozialen

Modell der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-

heit (ICF). Jedoch wurde dieses Modell in den Anhaltspunkten bisher noch nicht überall

konsequent umgesetzt. Dies sei nun Aufgabe des neuen Beirats (vgl. BMAS, 2015, S. 5).

Mit der Einführung des BTHG plante das BMAS eine Änderung der VersMedV. Hierzu

legte das BMAS im August 2018 den Behindertenverbänden seinen dritten Entwurf der 6.

Änderungsverordnung vor. Ziel der Veränderungsverordnung ist es, dass die VersMedV »auf

eine moderne, besser einzelfallbestimmte und gerechte Teilhabeorientierung ausgerichtet

werden« (BMAS, 2019, S. 2) soll. Hierbei sollen die Begutachtungskriterien teilhabeorientiert

überarbeitet und deutlich stärker differenziert werden. Damit können individuelle Beson-

derheiten besser begutachtet und bei der Feststellung des GdB berücksichtigt werden (vgl.

BMAS, 2019, S. 3).

Jedoch erhob sich von Seiten der Verbände starker Widerspruch gegen die geplanten Än-

derungen u. a. gegen die individuelle Teilhabeorientierung. Sie befürchten eine damit ein-

hergehende automatische Herabsetzung des GdB. Der Deutscher Behindertenrat (DBR)

argumentiert, dass sich GdB-Feststellungen nach § 152 SGB IX realistischer Weise nur auf

Beeinträchtigungen beziehen lassen. Das Wechselverhältnis zwischen individueller körperli-

cher, seelischer und geistiger Verfasstheit und den gesellschaftlichen Anforderungen und

lassen sich hingegen nur im Allgemeinen abbilden. Demnach soll aus Sicht des DBR der

Vergleichspunkt für die Beurteilung nicht die individuelle, sondern die durchschnittliche

Umgebung und Anforderungsstruktur sein (vgl. DBR, 2019, S. 2f.). Unter dem Eindruck
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der vorgetragenen Kritik stockt derzeit die Veränderung der VersMedV. Die weitere Ent-

wicklung bleibt abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine, wie auch immer

geartete Teilhabeorientierung der VersMedV erfolgen wird. Es bleibt auch abzuwarten, ob

in diesem Zusammenhang nicht mehr wie bisher vom Antragsteller Funktionsbeeinträch-

tigungen oder Gesundheitsstörungen, sondern Teilhabeeinschränkungen ermittelt werden

müssen. Letztlich handelt es sich auch hierbei um einen rechtlich abstrakten Begriff, dessen

Bedeutung dem Antragsteller erläutert werden muss. Unabhängig vom konkreten Begriff

bleibt aber die Voraussetzung, dass die Beinträchtigung dauerhaft vorliegen muss. Folglich

können bei der Feststellung nur Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, die mit hoher

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauern (§ 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX). Weiterhin

hat der Antragsteller die Möglichkeit, dass nur bestimmte Gesundheitsstörungen bei der

Feststellung berücksichtigt werden sollen.

Damit die Behörde den Sachverhalt ermitteln kann, benötigt sie Angaben zu den Stellen, die

über die genannten Gesundheitsstörungen Auskunft geben können. Dies sind i. d. R. der

Hausarzt, die behandelnden Fachärzte sowie die behandelnden Krankenhäuser und Rehabi-

litationseinrichtungen. Um die entsprechenden Stellen kontaktieren zu können, benötigt

die Behörde vollständige Angaben zu Name und Anschrift der Stellen. Neben Ärzten ist es

auch denkbar, dass sich bereits ärztliche Gutachten bei anderen Stellen befinden, die aussa-

gekräftige Angaben enthalten. Denkbar ist hier beispielsweise ein Pflegegutachten, welches

im Rahmen einer Begutachtung zur Feststellung eines Pflegegrades durch die zuständige

Pflegekasse erstellt wurde. Es ist auch möglich, dass im Rahmen eines Rentenverfahrens

eine sozialmedizinische Stellungnahme vorliegt. Diese genannten Unterlagen können sach-

dienliche Hinweise zur Sachverhaltsermittlung liefern. Damit die Behörde Auskünfte von

diesen Beteiligten einholen kann, muss der Antragsteller die Einwilligung hierzu erteilen

(vgl. Greiner, 2020, Rdnr. 25). Andernfalls ist eine vollumfängliche Sachverhaltsermittlung

und damit eine Feststellung der Behinderung nicht möglich.

Grundsätzlich erfolgt die Feststellung der Behinderung zeitlich ab dem Eingang des Antrags.

Jedoch regelt § 152 Abs. 1 S. 2 SGB IX, dass auch auf Antrag festgestellt werden kann, dass ein

Grad der Behinderung oder gesundheitliche Merkmale bereits zu einem früheren Zeitpunkt

vorgelegen haben. Hierzu hat der Antragsteller ein besonderes Interesse glaubhaft zumachen,

wobei daran keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. KSV, 2018, S. 20).

So besteht ein besonderes Interesse dann, wenn der Antragsteller seine rechtliche oder

wirtschaftliche Stellung verbessern kann (vgl. Boetticher, 2018, S. 34). Diesbezüglich liegen

in den meisten Fällen steuerrechtliche Verbesserungen vor.
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2.3.3 Aufbau des derzeitigen Antragsformulars

Die Antragsformulare der Landkreise bestehen aus mehreren Teilen. Dies ist zum einen

der eigentliche Grundantrag im Umfang von etwa 4 Seiten. Hinzu kommt eine Seite zur

Entbindung der Schweigepflicht, die unter dem Titel »Einwilligungserklärung« dem Antrag

hinzugefügt wird. Des Weiteren folgt eine Seite zu Informationen der Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) sowie die vierseitige Anlage zum Landesblindengeld (Anlage Bl). Des

Weiteren existiert eine Anlage für ausländische Antragsteller, welche von der entsprechenden

Ausländer-Behörde auszufüllen ist. Je nachdem, wie die Landkreise ihre PDF-Dokumente

gestalten, wird entweder nur der Grundantrag mit Einwilligungserklärung in einer Datei zu-

sammengefasst und die anderen Anlagen separiert oder alles in einer Datei zusammengefasst.

Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Dresden.

In den folgenden Ausführungen soll ausschließlich der Grundantrag näher betrachtet werden.

Dieser kann in 12 Abschnitte unterteilt werden (siehe Anhang A.4), die sich inhaltlich wie

folgt gliedern.

Abschnitt 1: Antragsgrund

Abschnitt 2: Angaben zur Person

Abschnitt 3: Nur Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises aufgrund anderweitiger

Feststellungen

Abschnitt 4: Angaben über nicht nur vorübergehend vorliegende Gesundheitsstörungen

Abschnitt 5: Merkzeichen

Abschnitt 6: Angaben über ärztliche Behandlungen wegen der geltend gemachten Gesund-

heitsstörungen

Abschnitt 7: Feststellungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Abschnitt 8: Feststellungen der Kranken-/Pflegekasse

Abschnitt 9: weitere Stellen mit ärztlichen Unterlagen

Abschnitt 10: Allgemeine Hinweise (einschließlich Anlage Bl)

Abschnitt 11: Übersicht über beigefügte Unterlagen

Abschnitt 12: Hinweis zur DSGVO
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Abbildung 2.6: Struktur des Abschnitts 1 – Ausschnitt aus dem Antragsformular.

Der Grundantrag endet mit den Angaben zu hinzugefügten Unterlagen sowie dem Unter-

schriftenfeld. Die Abschnitte lassen sich hinsichtlich ihrer Intention wie folgt strukturieren.

Abschnitt 1 (siehe Abbildung 2.6) ermittelt das Antragsbegehren des Antragsstellers. Dabei

erfolgt dies in Erklärungsperspektive durch die einleitenden Worte »Ich beantrage.«

Anschließend werden aus inhaltlicher Sicht fünf mögliche Antworten vorgegeben, was der

Bürger im einzelnen beantragen kann. Ein Hinweis, ob Mehrfachantworten zulässig sind,

liegt nicht vor. Jede Antwortmöglichkeit ist für sich einzeln umrahmt. Die Antworten 1 bis 4

beziehen sich dabei auf das Schwerbehindertenrecht nach SGB IX. Antwort 5 bezieht sich auf

ein Antragsbegehren nach dem SächsLBlindG. Unterbrochen werden die Antwortvorgaben

von der eingeschobenen Frage, ob eine rückwirkende Feststellung erfolgen soll. Hierzu

sind vom Antragsteller Gründe anzugeben. Der Abschnitt spiegelt nahezu wortgleich die

Registerkarte Begehren des Fachprogramms (siehe Abbildung 2.5) wieder. Inhaltlich erfassen

die vorgegebenen Antwortkategorien die einzelnen Regelungen des § 152 SGB IX .

Der Abschnitt 2 beinhaltet den Rahmen zu den persönlichen Daten wie Name, Anschrift,

Geschlecht sowie optional Kontaktmöglichkeit per Telefon oder E-Mail. Durch einen Sei-

tenumbruch unterbrochen wird der Abschnitt auf der folgenden Seite mit der Angabe zur

Staatsangehörigkeit fortgeführt. Dabei werden auch Sonderregelungen für Ausländer mit

Verweis auf die Anlage für Ausländer abgefragt. Diese Filterfragen – nämlich das sie nur

von Ausländern zu beantworten sind – ist für den Antragsteller schwer ersichtlich gemacht.

Insbesondere die Fragen zum freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger bzw. dessen Familien-

angehörigen sind weder sprachlich noch grafisch als Frage für besondere Personengruppen

zu erkennen. Der Abschnitt endet mit der Frage nach der gesetzlichen Vertretung durch
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einen Betreuer oder eine vorliegende Bevollmächtigung. Auch in diesem Fall müsste der

Antragsteller einen Nachweis, zum Beispiel eine Vollmacht, hinzufügen.

ImAbschnitt 5 hat der Leser dieMöglichkeit, die vorgegebenenMerkzeichen anzukreuzen, die

er beantragen möchte. Dies ist als Antragsbegehren thematisch dem Abschnitt 1 zuzuordnen.

Die Abschnitte 6 bis 9 gehören inhaltlich zusammen. Diese Fragen dienen dazu, dass die

Behörde den Sachverhalt ermitteln kann. Daher gilt es zu erfahren, an welchen Stellen

medizinische Unterlagen vorliegen könnten, die für die Feststellung der Schwerbehinder-

teneigenschaft hilfreich sind. Folglich werden in erster Linie Haus- und Fachärzte ermittelt,

sowie Krankenhaus- und Rehabehandlungen (Abschnitt 6). Des Weiteren besteht die Mög-

lichkeit, dass medizinische Unterlagen und Begutachtungen aus einem Rentenverfahren

abrufbar sind (Abschnitt 7). Daher wird ermittelt, ob ein Rentenverfahren hinsichtlich der

Erwerbsminderung stattfand, von welchem Unterlagen hinzugezogen werden könnten. Zur

Ermittlung benötigt die Behörde die Angabe des Rentenversicherungsträgers sowie die

Sozialversicherungsnummer. Diese wird im Antrag allgemein als »Geschäftszeichen« erfragt.

Mit Abschnitt 8 wird ermittelt, ob im Bereich der sozialen Pflegeversicherung medizinische

Unterlagen vorliegen könnten. Denkbar ist hier ein Pflegegutachten im Zusammenhang mit

der Beantragung eines Pflegegrads, welches für das Feststellungsverfahren hinzugezogen

werden könnte. Daher wird erfragt, ob Pflegeleistungen von der Kranken- / Pflegekasse

bezogen werden oder beantragt wurden. Die Behörde benötigt in diesem Fall den Namen

der Pflegekasse sowie die Mitgliedsnummer, damit sie die erforderlichen Unterlagen bei der

zuständigen Stelle anfordern. Auch hier wird dies als »Geschäftszeichen« erfragt.

Auf Seite 1 und Seite 4 des Antrags befinden sich insgesamt fünf Hinweisfelder (siehe

Anhang A.4 ). Die Hinweisfelder 1 und 2 geben Hinweise zum Ausfüllen das Antrags. Das

Hinweisfeld 3 ist mit »Hinweise zur Ausweisausgabe« überschrieben. Dabei wird erläutert,

dass Passbilder zur Ausweiserstellung erst nach dem Feststellungsbescheid und noch nicht

im Antrag mitgesendet werden sollen. Es erfolgt ein Hinweis darauf, dass aus Gründen der

Platzkapazität bereits im Antrag zugesendete Lichtbilder zurückgesandt werdenmüssen. Das

Hinweisfeld 4 verweist darauf, dass die Daten elektronisch gespeichert werden. Hinweisfeld

5 erklärt, welche medizinischen Unterlagen beigefügt werden sollen. Gemeinsam haben

diese fünf Hinweisfelder, dass sie nicht rechtlich verbindlich sind. Sie stellen Informationen

bereit, die dem Antragsteller das Ausfüllen des Antrages erleichtern und Informationen zum

Ablauf des Verfahrens geben sollen. Die Bezeichnung als Hinweis oder Information ist damit

zutreffend. Fraglich ist jedoch die Positionierung der Hinweise im Text.

Neben den inhaltlichen Abschnitten und den Hinweisfeldern bestehen zwei weitere Abschnit-

te. Abschnitt 10 ist mit »Allgemeine Hinweise (einschließlich Anlage Bl)« überschrieben.

Tatsächlich handelt es sich hierbei aber weniger um unverbindliche Hinweise, sondern um

die Abgabe einer persönlichen und rechtsverbindlichen Erklärung. Ebenso verhält es sich bei
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Abschnitt 12. Hier erfolgt ein »Hinweis zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).« In-

haltlich bestätigt aber der Antragsteller in diesem Abschnitt mit seiner Unterschrift auch

die Kenntnisnahme des Informationsblattes zum Datenschutz DSGVO. In beiden Fällen ist

die Bezeichnung als Hinweis daher nicht zutreffend.

Das vorliegende Formular ist als rahmenartiges Formular gestaltet. Dabei sind zusammen-

hängende Fragen über Textrahmen miteinander verbunden. Oberhalb des Rahmen befindet

sich die Überschrift. Dies ist deutlich bei den Abschnitten 3 bis 5 zu erkennen. Jedoch wird

das Prinzip nicht immer konsequent eingehalten, etwa bei Abschnitt 1, 7 und 10. Des Weite-

ren fällt auf, dass die Seiten nicht nummeriert sind. Beim Ausfüllen und Ausdrucken des

mehrseitigen Antrags hat der Bürger nur die Nummerierung der Fragen als Hinweis für die

Reihenfolge der Blätter. Dies ist wenig nutzerfreundlich und wird umso unübersichtlicher, je

mehr weitere Dokumente dem Antrag hinzugefügt werden.

Auch sprachlich ist das Formular nicht konsistent aufgebaut, da die Formularperspektive

mehrfach wechselt. So beginnt Abschnitt 1 in der Erklärperspektive mit den einleitenden

Worten »Ich beantrage«. Abschnitt 2 findet in neutraler Perspektive statt. Hier werden

durch kurze Leitworte wie »Name« die erforderlichen Angaben vom Antragsteller erfragt.

In Abschnitt 3 und 4 wird mittels konkreter Fragen die Fragenbogenperspektive eröffnet.

Abschnitt 5 und 6 sind wieder in neutraler Perspektive gestaltet. Abschnitt 7 und 8 wechselt

dann erneut zur Fragebogenperspektive. Solche häufigen Perspektivwechsel können dazu

führen, dass der Antragsteller unsicher ist, welchen Teil er und welchen andere, etwa der

Arzt, ausfüllen sollen (vgl.Müller, 2017, S. 447). Hinzu kommt, dass die Begriffe »Gesund-

heitsstörung« und »Funktionsbeeinträchtigungen« synonym verwendet werden. Es handelt

sich hierbei um abstrakte rechtssprachliche Begriffe, die im Formular nicht erläutert werden.

Des Weiteren finden sich die typischen verwaltungssprachlichen Kennzeichen, wie bereits

an Beispielen in Abschnitt 2.1.2 dargelegt, wieder. Die passiven Formulierungen und die

indirekte Ansprache bewirken eine unpersönliche und schwer zu verstehenden Sprache. Ob

die Antragsteller dies ebenso empfinden, soll im Weiteren überprüft werden.
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3 Methodik

Im folgenden Kapitel wird erläutert, mit welchen Mitteln die empirischen Daten erhoben

wurden. Weiterhin werden die Ergebnisse dargestellt und kritisch eingeschätzt.

3.1 Forschungsdesign

Aufgrund der mangelnden Datenlage, speziell für das Antragsformular zur Feststellung

der Schwerbehinderteneigenschaft, galt es zunächst im Forschungsfeld selbst Daten zu

erheben. Folglich wurde ein explorativer Untersuchungsansatz gewählt. Dabei wurde das

Thema sowohl aus der Perspektive der Verwaltung, als auch der der Antragsteller beleuchtet.

Dieses Vorgehen folgt damit dem Grundsatz der BRK »Nicht ohne uns über uns « gerecht.

Gemeint ist mit dieser Aussage, dass im Bereich der Inklusion und Barrierefreiheit stets die

Erfahrungen der Beteiligten, hier also der Antragssteller und der Verwaltung, einfließen soll.

Um diese Multiperspektivität herstellen zu können, wurden für die Erhebung der Daten

sowohl qualitative als auch quantitative Methoden miteinander kombiniert.

Das methodische Vorgehen orientiert sich am Ansatz der »Mixed Methods« (vgl. Kelle, 2014,

S. 153ff). Hintergund für diese Wahl war, dass sich hierbei die verschiedenen Methoden

wechselseitig ergänzen und Schwächen der jeweils anderen Methode ausgeglichen werden

können. Somit sollte insgesamt ein umfassenderes Bild darüber erzielt werden, wie die

Verständlichkeit des Antragsformulars eingeschätzt wird (vgl. Kelle, 2014, S. 162).

Die Perspektive der Verwaltung wurde mittels einer qualitativen Gruppendiskussion mit

Mitarbeitern der Verwaltung im Sachgebiet Schwerbehinderung untersucht (siehe Abschnitt

3.2.1). Um die Sichtweise der Antragsteller erheben zu können, wurden zwei Methoden

gewählt. Zum einen wurden in einer halbstandartisierten, schriftlichen Befragung Antrags-

steller zur Verständlichkeit des Antragsformulars befragt (siehe Abschnitt 3.3). Zum anderen

wurde ein qualitatives Experteninterview mit zwei Mitarbeitern der EUTB geführt (siehe

Abschnitt 3.2.2).

3.2 Leitfadengestützte Interviews

3.2.1 Gruppendiskussion

Für die Erhebung der Perspektive der Verwaltung wurde als Methode eine Gruppendis-

kussion gewählt. Im Gegensatz zu einzeln geführten Experteninterviews können damit
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mehr Informationen eruiert werden, weil sich die Teilnehmer in ihren Meinungen und

Einschätzungen sowohl ergänzen, als auch widersprechen. An der Gruppendiskussion nah-

men drei Mitarbeiter aus dem Sachgebiet Schwerbehinderung / Landesblindengeld teil. Die

Mitarbeiter verfügen über unterschiedliche Qualifikationen und Aufgabenbereiche im Fest-

stellungsverfahren. Die Teilnehmer sind seit mehreren Jahren Kollegen, sodass es sich hierbei

um eine reale Gruppe handelt (vgl. Vogl, 2014, S. 584). Die Gruppendiskussion wurde von der

Verfasserin moderiert, welche den Teilnehmern bereits aus einem vorangegangenen dreiwö-

chigen Hospitationspraktikum bekannt ist. Problematisch könnte die Zusammensetzung

der Gruppe insofern sein, dass eine Teilnehmerin gleichzeitig die Führungskraft der anderen

beiden Diskussionsteilnehmer ist. Jedoch gab es bei der Durchführung kein Anzeichen dafür,

dass dieses soziale Rollengefüge den Verlauf der Diskussion beeinträchtigt hätte.

Die Gruppendiskussion fand in einem Mitarbeiterbüro vor Ort statt. Um Störungen zu ver-

meiden, wurde ein Zeitraum außerhalb der Sprechzeiten der Behörde gewählt. Hinsichtlich

der Dauer wurde im Vorfeld auf etwa 60 Minuten abgestellt. Als Materialien stand das

aktuelle Antragsformular der Behörde zur Verfügung. Von den Beteiligten wurden ebenfalls

ein bereits selbst überarbeitetes Formular sowie zum Vergleich das Formular des Landkreises

Mittelsachsen (siehe Anhang A.2) beigesteuert.

Zu Beginn der Gruppendiskussion wurde das Vorgehen der vorliegenden Bachelorarbeit

sowie der Umgang mit den erhobenen Daten erläutert. Weiterhin wurde auch die Anonymi-

tät der Daten zugesichert und das Einverständnis zur digitalen Aufnahme des Gespräches

eingeholt. Die Durchführung der Diskussion erfolgte anhand eines Leitfadens, welcher im

Vorhinein erstellt wurde (siehe Anhang B.5). Dieser dient der Steuerung der Diskussion,

wurde aber flexibel gehandhabt und gab lediglich einen weiten Rahmen vor. Im Mittelpunkt

der Diskussion stand die Erfahrung der Verwaltungsmitarbeiter mit dem Antragsformular

im Zusammenhang mit der Antragstellung. Daher sollte zunächst diskutiert werden, in

welchen Bereichen häufig Irritationen bei den Antragsstellern auftreten. Folglich wurden

die Teilnehmer dazu befragt, an welchen Stellen konkret Antragssteller nachfragen, weil sie

einzelne Formulierungen nicht verstehen. Des Weiteren sollten die Mitarbeiter berichten,

welche Felder im Antragsformular häufig nicht zufriedenstellend oder gar nicht ausgefüllt

werden. Dies könnte Hinweise dafür geben, wo bei den Antragstellern Unverständlichkeiten

auftreten. Die Teilnehmenden wurden gebeten einzuschätzen, ob besondere Personengrup-

pen auffällig sind, die Probleme mit dem Ausfüllen des Antragsformulars haben. Auch war

von Interesse, ob die Kombination von Landesblindengeld und Feststellung der Schwer-

behinderteneigenschaft für die Antragsteller problematisch erscheint. Insgesamt dauerte

die Diskussion etwa 60 Minuten und zeichnete sich durch eine angenehme und offene

Atmosphäre ab. Es kam zu kurzen Unterbrechungen aufgrund von Nachfragen anderer

Kollegen. Diese blockierten die Diskussion aber nicht.
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3.2.2 Experteninterview

Um die individuelle Sichtweise der Antragsteller zu ermitteln, wurde ein Experteninterview

mit Mitarbeitern der EUTB durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Beratungsstelle,

welche vom BMAS geförderte wird. Die Rechtsgrundlage hierzu wurde mit dem Bundesteil-

habegesetz geschaffen und ist über § 32 SGB IX geregelt. In Sachsen existieren derzeit etwas

über 40 Beratungsstellen.

Der Kontakt zur Beratungsstelle erfolgte zunächst per E-Mail, in welcher das Forschungsvor-

haben erläutert und um ein Interview gebeten wurde. Im telefonischen Kontakt wurde

die Zielstellung der Bachelorarbeit sowie der geplante Ablauf und der zeitliche Umfang

des Interviews besprochen. Daraufhin stellten sich ein Berater und eine Beraterin für das

Interview zur Verfügung. Sie übernehmen die Beratung von Bürgern, welche beim Ausfüllen

des Antragsformulars für die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft Rat suchen.

Als Referenz diente das Antragsformular der Stadt Dresden, da die Beratungsstelle aufgrund

der örtlichen Zuständigkeit zumeist mit diesem konfrontiert ist. Das Gespräch fand in

den Räumen der Beratungsstelle, genauer im Büro der Berater, statt. Dabei gestaltete sich

aufgrund der Einrichtung des Büros die Sitzverteilung so, dass die Interviewerin und der

Berater gemeinsam am Schreibtisch mit dem Formular arbeiteten. Die Beraterin saß etwas

dahinter.

Da die Zielstellung der Arbeit bereits telefonisch mit beiden Interviewpartnern besprochen

wurde, wurde diese zu Beginn des Interviews nur noch einmal kurz wiederholt. Auch die

Einwilligung zur Aufzeichnung des Interviews wurde im Vorfeld besprochen und die An-

onymität der Daten zugesichert. Zur Durchführung des Interviews wurde ein Leitfaden

erstellt (siehe Anhang B.6), welcher jedoch variabel zu handhaben war. Ziel war, dass die

Beraterin und der Berater aus ihrer eigenen Erfahrung heraus berichten. Zu Beginn wur-

den die Interviewpartner darum gebeten zu erläutern, in welchen Situationen bzw. mit

welchem persönlichen Hintergrund die Ratsuchenden die Beratungsstelle aufsuchen. Um

einen Überblick über den ratsuchenden Personenkreis zu erhalten, wurde erfragt, welche

Personenkreise überwiegend die Beratung in Anspruch nehmen und ob sich ggf. bestimmte

Bereiche an Krankheitsbildern häufen. Anschließend wurden die Fragen des Formulars

nacheinander betrachtet und der Berater erläuterte jeweils, wo es Probleme beim Ausfüllen

gibt und welche Aspekte er häufig zusätzlich erklären muss. Die Beraterin ergänzte seine

Ausführungen mit dabei zu berücksichtigenden allgemeinen Einschätzungen.

Das Interview dauerte etwa 40 Minuten und wurde einmal kurz durch ein Telefonat unter-

brochen. Insgesamt zeichnete sich die Atmosphäre durch eine hohe Offenheit der Gesprächs-

teilnehmer aus. Die Interviewpartner zeigten sich sehr interessiert an den Ergebnissen der

Arbeit und sehen in dem Bereich ein hohes Überarbeitungsbedürfnis.
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3.3 Schriftliche Befragung von Antragstellern

3.3.1 Zugang zum Feld und Auswahl der Stichprobe

Der Zugang zum Feld konnte über den KSV (siehe Abschnitt 2.3.1) hergestellt werden.

Mit Hilfe des Fachprogramms ist es dem KSV möglich, alle Antragsteller der Landkreise

mit ihren Postanschriften einzusehen. Somit war alle Daten vorhanden um eine geeignete

Stichprobe auszuwählen. Die Nutzung dieser Daten setzt jedoch das Einverständnis der

Landkreise voraus, welches einzuholen war. Die Landkreise Zwickau, Mittelsachsen und

Sächsische Schweiz / Osterzgebirge erteilten aus datenschutzrechtlichen Gründen dem KSV

kein Einverständnis. Für die Stadt Chemnitz wurde auf eine Umfrage mit dem Fragebogen

verzichtet, da diese ein überarbeitetes Antragsformular verwendet (siehe Anhang A.2),

welches nicht zum entwickelten Fragebogen passt. Folglich konnte von Antragstellern aus

diesen Landkreisen keine Daten erhoben werden.

Für die verbliebenen neun Landkreise wurde eine Stichprobe von jeweils 15 Antragstellern

festgelegt, sodass schließlich die gesamte Stichprobe 135 Befragte umfasste. Dieser Umfang

wurde gewählt, da der Ansatz der Untersuchung ein explorativer ist (siehe Abschnitt 3.1) und

damit der Anspruch zur Herstellung einer repräsentativen Stichprobe nicht vordergründig

besteht. Des Weiteren war aufgrund des zeitlichen und personellen Umfangs dieser Arbeit

die Auswertung eines größeren Datensatzes nicht gegeben.

Kriterium für die Auswahl der Befragten war, dass sie innerhalb der letzten drei Monate

einen Erstantrag zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft gestellt hatten. Dies

sollte sicherstellen, dass die Antragssituation den Befragten noch präsent ist. Des Weiteren

wurde darauf geachtet, eine heterogene Alters- und Geschlechtstruktur zu erhalten. Die

konkrete Auswahl der Befragten selbst erfolgte mittels des Fachprogramms durch den KSV.

So bestand auch die Möglichkeit, die Fragebögen personalisiert zu versenden.

3.3.2 Erstellung des Fragebogens und Durchführung der Befragung

Bei der Befragung der Antragsteller lag der Fokus überwiegend auf den sprachlichen Barrie-

ren. Ziel des Fragebogens ist es daher, eine Einschätzung der Antragsteller hinsichtlich der

Verständlichkeit des aktuellen Antragsformulars zu erhalten. Beispielhaft wurde hierfür das

Antragsformular des Landkreises Meißen gewählt, da der überwiegende Teil der Antrags-

formulare der anderen Landkreise diesem ähnelt (siehe Anlage A.2) und dieser auch in der

Gruppendiskussion im Mittelpunkt stand.
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Um die Motivation für den Fragebogen zu steigern, wurde mit einfachen, teilweise offenen

Fragen begonnen (vgl. Klöckner und Friedrichs, 2014, S. 676f). Dabei wurden die Befragten

zunächst mittels einer Einstiegsaussage dazu aufgefordert, sich an die Situation zu erinnern,

als sie das Antragsformular kürzlich ausgefüllt hatten. Anschließend wurden sie mittels

geschlossener Ja / Nein Antwortmöglichkeit befragt, ob beim Ausfüllen Hilfe in Anspruch

genommen wurde. Falls dies der Fall war, wurde mit einem offenen Antwortformat ermittelt,

wer beim Ausfüllen behilflich war. Anschließend sollten die Befragten angeben, wie viel Zeit

sie für das Ausfüllen des Antragsformulars benötigt hatten.

Auf diese einführenden Fragen folgte der eigentliche Kern des Fragebogens. Die Fragen 3 bis

13 sind vom Grundsatz so aufgebaut, dass den Befragten pro Fragekomplex jeweils einen

Ausschnitt aus dem aktuellen Antragsformular vorgelegt wurde. Im ersten Teil des Frage-

komplexes sollten die Befragten innerhalb einer geschlossenen Frage angeben, inwiefern die

Frage des Antragsformulars für Sie verständlich war. Um die Einstellung der Befragten zu

erfassen, wurde an dieser Stelle eine Aussage formuliert, welche die Befragten entsprechend

auszuwählen hatten: »Die Frage war für mich …«

Um Verzerrungen zu vermindern und eine höhere Reliabilität zu erreichen, wurde eine

fünfstufige, unipolare Likertskala verwendet. Das optimale Ergebnis wird bei Fragebögen

mit Antwortkategorien von sieben Antworten +/- zwei erreicht. Viele Abstufungen erhöhen

aber zugleich auch die kognitiven Anforderungen an die Befragten (vgl. Franzen, 2014 S. 705).

Aus diesem Grund wurde eine fünfstufige Skala gewählt. Es wurde eine ungerade Anzahl an

Antwortkategorien gewählt, da empirische Ergebnisse eher ungeraden Skalen eine bessere

Reliabilität bescheinigen (vgl. Franzen, 2014 S. 706). Eine »Weiß nicht« Kategorie wurde nicht

mit angeführt, da diese meist nur eingeschränkt auf eine tatsächliche Meinungsloßigkeit

hindeutet (vgl. Franzen, 2014 S. 706). Weil Befragte mit Antwortskalen besser zurechtkom-

men, die leicht erlernbar sind und sich wiederholen (vgl. Franzen, 2014, S. 707), wurde im

folgenden eine unipolare Skala verwendet, welche die Antwortmöglichkeiten von leicht

verständlich bis gar nicht verständlich auffächert. Es wurde jede der fünf Antwortkategorien

sowohl verbal als auch visuell mit einem entsprechenden Icon unterlegt (siehe Abbildung

3.1). Dies sollte ebenso zur besseren Verständlichkeit der Skala beitragen.

Im zweiten Teil des Fragekomplexes hatten die Befragten die Möglichkeit, Probleme und

Verbesserungsmöglichkeiten anzugeben. Dazu standen unter jeder Frage drei Zeilen zur

Verfügung. Die Befragten wurden aufgefordert, mit eigenen Worten zu erklären, was ge-

nau für sie unverständlich war. Diese offenen Antworten sind nötig, um später konkrete

Ansatzpunkte zur Überarbeitung der Fragen zu haben. Auch soll an dieser Stelle auf die

Expertise der Befragten zurückgegriffen werden, indem diese nach Möglichkeit eigene Ver-

besserungsvorschläge einbringen. Der Gedanke, die Befragten selbst an der Entwicklung des

zukünftigen Antragsformulars teilhaben zu lassen, orientiert sich dabei am bereits erläuter-
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Abbildung 3.1: Ausschnitt aus dem Fragebogen

ten Grundsatz der BRK »Nicht ohne uns über uns.« Über die Struktur und den Aufbau des

Fragebogens wurden die Teilnehmer zu Beginn durch eine Informationsbox hingewiesen.

Der letzte Komplex des Fragebogens erfasst in drei Fragen Angaben zu den persönlichen

Daten Alter, Geschlecht und höchster Schulabschluss. Die Bestimmung der Bildung erfolg-

te in Anlehnung an die demografischen Standards des Statistischen Bundesamtes. Da-

bei wird Bildung über den höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss operationalisiert

(vgl. Statistisches Bundesamt, 2016, S. 28). Als Antwortkategorien wurden hierzu die Schul-

abschlüsse gewählt. Da die Umfrage ausschließlich in Sachsen durchgeführt wurde, wurden

auch die Schulabschlüsse aus dem DDR-Schulsystem als Antwortkategorie vorgegeben (vgl.

Hoffmeyer-Zlotnik und Warner, 2014, S. 734f).

Der Fragebogen umfasste in seiner Gesamtheit acht Seiten, wobei auf der oberen Hälfte der

ersten Seite ein Adressfeld für die vereinfachte Rücksendung erstellt wurde. Zur einfacheren

Handhabbarkeit wurde der Fragebogen beidseitig gedruckt und vor dem Versand zusam-

mengeheftet. Die Anlage B.7 zeigt den entwickelten Fragebogen. Aufgrund des zeitlichen

Umfangs war es nicht möglich, den erforderlichen Pretest durchzuführen.

Zum Fragebogen wurde ein Begleitschreiben (siehe Anhang B.8) durch den KSV versendet,

der alle notwendigen Angaben erhielt (vgl. Reuband, 2014, S. 650). Die Befragten wurden je-

weils persönlich adressiert und der KSV wurde als verfahrensbetreuende Behörde vorgestellt.

Des Weiteren wurde das Ziel der Befragung erläutert und die Wichtigkeit der Beantwor-

tung betont. Als Bearbeitungsdauer wurden ca. 10 Minuten angegeben. Für Rückfragen
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wurde eine Kontaktperson benannt sowie die Vertraulichkeit der Angaben zugesichert.

Die Befragten erhielten eine Rücklauffrist von 14 Tagen und wurden auf den beigelegten,

frankierten Rückumschlag hingewiesen. Somit sollten für sie keine Kosten und zusätzli-

cher Aufwand entstehen. Alle eben aufgeführten Maßnahmen dienten dazu, eine höhere

Teilnahmebereitschaft bei den Befragten zu fördern (vgl. Menold, 2015, S. 5).

Der Fragebogen wurde am 11.März 2020 durch den KSV versandt. Auch die Rücksendungen

erfolgten an den entsprechenden Fachbereich des KSV und wurden später von diesem gesam-

melt zur Auswertung weitergeleitet. Bis zum 2. April 2020 gingen 59 ausgefüllte Fragebögen

beim KSV ein. Später folgten noch 8 weitere Fragebögen , sodass insgesamt 67 Fragebögen

zur Auswertung zur Verfügung standen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von etwa 50

Prozent. Für die Auswertung der Fragebögen wurden zunächst alle Daten mittels des Statis-

tikprogramms PSPP erfasst (siehe Anlage C.15). Anschließend wurden Häufigkeitsanalysen

der Antworten für jede Frage durchgeführt.

3.4 Auswertung der Ergebnisse: Das Formular …

3.4.1 …aus der Sichtweise der Antragsteller

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Die mittels Fragebogen erhobenen Daten wurden einer Häufigkeitsanalyse unterzogen.

Die im folgenden beschriebenen Ergebnisse werden grafisch ausführlich in Anlage B.9

dargestellt.

Hinsichtlich der soziodemografischen Daten lässt sich die Stichprobe wie folgt beschreiben:

Die Altersverteilung gestaltete sich heterogen, wobei das Alter der Befragten zwischen

23 und 85 Jahren lag. Von den eingehenden Antworten lag eine annähernd gleiche Ge-

schlechterverteilung vor. Hinsichtlich des höchsten Schulabschlusses ist der Abschluss der

polytechnischen Oberschule mit etwa 40 Prozent am häufigsten vertreten. Daraufhin folgt

der Haupt-/Volksschulabschluss mit fast 24 Prozent. Die wenigsten besitzen (noch) keinen

Schulabschluss (1,5 Prozent) oder einen Realschulabschluss (4,5 Prozent). Etwa ein Fünftel

der Befragten verfügt über eine Allgemeine bzw. Fachhochschulreife.

Fast 80 Prozent der Befragten haben beim Ausfüllen des Antrags Hilfe in Anspruch genom-

men. Aus den offenen Antworten, von wem Hilfe in Anspruch genommen wurde, konnten

vier Gruppen gebildet werden. Oft wird die Familie, meist der Ehegatte oder die Kinder,

zu Rate gezogen. Genauso häufig werden aber auch die Sozialarbeiter in den Krankenhäu-

sern bzw. Rehabilitationseinrichtungen genannt. Dies ist auf den Zusammenhang zwischen
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Diagnose einer schweren Erkrankung und Ansprechpartner vor Ort zurückzuführen. Auch

Freunde und andere Beratungsstellen wurden genannt. Im Vergleich zu den anderen drei

Gruppen wird die Behörde auch, aber deutlich weniger, um Hilfe gebeten. Ob es hierfür

konkrete Gründe gibt, muss an dieser Stelle offen bleiben.

Bezüglich der zeitlichen Bearbeitungsdauer liegen sehr differenzierte Angaben vor. Etwa

die Hälfte der Antragsteller benötigte bis zu einer halbe Stunde, um das Antragsformular

auszufüllen. Etwa ein Fünftel benötigte 30 bis 60 Minuten. Und etwa 15 Prozent benötigten

deutlich mehr als eine Stunde. Die längste Angabe eines Antragstellers lautete 450 Minu-

ten, die kürzeste 5 Minuten. Es ist zu vermuten, dass diese zeitlichen Diskrepanzen darauf

zurückzuführen ist, ob dem Antrag noch zahlreiche Befunde hinzugefügt werden mussten.

Besonders bei Multimorbidität und damit einhergehenden mehrfachen Krankenhausaufent-

halten müssen die Befunde erst herausgesucht und gesichtet werden. Dies nimmt mehr Zeit

in Anspruch, als eine Erkrankung mit einigen wenigen Befunden zu dokumentieren. Hin-

sichtlich der Verständlichkeit können aus diesen Angaben keine unmittelbaren Rückschlüsse

gezogen werden.

Zunächst lässt sich hinsichtlich der Fragen zur Verständlichkeit des Antragsformulars

grundsätzlich festhalten, dass der überwiegende Teil der Befragten die Abschnitte als leicht

verständlich bzw. verständlich empfunden hat. Dennoch gibt es auch einige Abschnitte,

die ein Teil der Befragten als schwer verständlich, gar nicht verständlich bzw. teils/teils

beschrieben haben. Da dies auf mögliche Probleme hindeutet, soll der Fokus der folgen-

den Erläuterungen hierauf liegen. Es handelt sich hierbei aber nicht um die Mehrzahl der

befragten Antragsteller, wobei nochmals auf die mögliche Verzerrung hinzuweisen ist.

Frage 3 bezieht sich auf die erste Antwortmöglichkeit des Abschnitt 1, die Beantragung

der Feststellung einer Behinderung, die sich auf alle Funktionseinschränkungen bezieht

oder eine Begrenzung vornimmt. 33 Antragsteller empfinden die Frage als leicht verständ-

lich bzw. verständlich. Jedoch äußern 10 Personen, dass die Frage schwer verständlich sei.

Einer empfand sie als gar nicht verständlich und 20 Befragte gaben eine teils/teils – Ant-

wort. Die Anmerkungen greifen mehrfach auf, dass die Frage verwirrt sowie kompliziert ist

und konkreter ausgedrückt werden müsste. Die Antragsteller bemängeln die viel zu kleine

Schrift und den Verweis auf ihnen unbekannte Rechtsbegriffe wie »§ 152« und »Grad der

Behinderung.«Ähnlich verhält es sich bei den Anmerkungen zu Frage 4, der Feststellung

der Merkzeichen. Den Antragstellern ist zum Teil nicht bekannt, was Merkzeichen sind

und welches Merkzeichen wofür steht. Sie empfinden es als schwierig, sich selbst einzu-

ordnen. Auch hier wird die Verwendung rechtlicher, für den Antragsteller unbekannter

Vorschriften bemängelt: »nach SGB IX oder andere Vorschriften. Muß[!] und kann ich alle

Gesetzesvorschriften kennen bzw. auch verstehen?«

Die rückwirkende Antragstellung (Abschnitt 1) wurde von insgesamt 14 Personen als teils/teils
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bis gar nicht verständlich empfunden. Die Anmerkungen lassen darauf schließen, dass die

Antragsteller nicht wissen, welche Sachverhalte unter die rückwirkende Antragstellung

fallen und welche Konsequenz dies hat. Hieraus könnte abzuleiten sein, das für einige Er-

läuterungsbedarf besteht. Ähnlich verhält es sich bei der Beantragung einer Ausstellung

einer Steuerbescheinigung (Abschnitt 1). Die Frage 6 wurde von 3 Personen als gar nicht

verständlich und jeweils 8 Personen als schwer verständlich oder teils/teils beschrieben. In

den Anmerkungen zeigte sich ebenfalls ein mögliches Nicht-Wissen zu dieser Frage ausge-

drückt als »⁇?«. Ein Antragsteller beschrieb: »Was heißt das ohne Erläuterungen? Für das

Verständnis der Frage ist eine steuerrechtliche Auseinandersetzung zwingend erforderlich.«

Die Frage 8 zur Staatsangehörigkeit (Abschnitt 2) wurde von 6 Personen als schwer ver-

ständlich und von 4 Personen als gar nicht verständlich bezeichnet. In den entprechenden

Anmerkungen zeigte sich wiederholt, dass die Befragten den Begriff des »freizügigkeits-

berechtigten Unionsbürgers« nicht einordnen konnten. Eine Befragter titulierte dies als

»Bürokratendeutsch.« . Andere deuteten die Frage so, dass sie als deutscher Staatsangehöri-

ger die Frage nicht auszufüllen haben. Fraglich ist, ob bei dieser Deutung womöglich die

eigene Angabe der deutschen Staatsangehörigkeit generell weggelassen wird.

Auch Abschnitt 3, der die Ausweisausstellung aufgrund anderweitiger Feststellungen be-

inhaltet, ist für einen Teil der Antragsteller nicht verständlich. Bei der entsprechenden Frage

10 gaben 10 Personen eine teils/teils – Antwort und 6 empfanden die Frage als schwer

verständlich. Eine Befragter vermerkte: »keine Ahnung was genau dort hin soll.«

Zur Frage 11, welche die Angaben über die Gesundheitsstörungen (Abschnitt 4) enthält, gab

es differenzierte Angaben. Für 43 Befragte war die Frage leicht verständlich bzw. verständlich.

Jedoch empfanden sie 6 Personen als schwer verständlich und einer als gar nicht verständlich.

13 Personen wählten die teils/teils Antwort. Die Anmerkungen deuten daraufhin, dass den

Befragten die Ursachenzuordnung schwer fällt, da diese bisweilen schwer trennbar sind und

Mehrfachantworten vorliegen können. Zwei Anmerkungen verweisen darauf, dass hier eine

Einschätzung vomHausarzt erforderlich sei. Eine ähnliche Einschätzung der Verständlichkeit

liegt bei der Frage 12, den Angaben über die ärztliche Behandlung (Abschnitt 6) vor. Hier gibt

es unterschiedlichste Amerkungen, etwa die zeitliche Beschränkung auf die letzten 2 Jahre

sowie die zeitlichen Angaben der Behandlung. Auch der mangelnde Platz wird kritisiert.

Insgesamt zeigte sich, dass der überwiegende Teil der Antragsteller die Fragen als verständ-

lich empfand. Die Ergebnisse lassen auch Rückschlüsse darauf zu, dass bei den Antrags-

stellern ein mangelndes Wissen zu rechtlichen Vorschriften und Rechtsbegriffen vorliegt.

Werden solche im Formular verwendet, werden sie als »Behördendeutsch« wahrgenommen.

Die Antragsteller informieren sich dazu dann bisweilen selbständig. Insbesondere Abschnitt

1 erscheint den Befragten in seiner Struktur unübersichtlich und verwirrend. Des Weiteren

wird die kleine Schrift und der mangelnde Platz kritisiert. Dennoch gehen die Antragsteller
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vergleichsweise wenig auf die Gestaltung in Form von Schriftgröße ein, sondern kritisieren

überwiegend die Sprache im Formular. Insgesamt scheinen die Antragsteller diese Situation

hinzunehmen und sich in der Familie, bei Sozialarbeitern, Beratungsstellen oder Behörden

Hilfe zu suchen. »Anträge sind per se nicht userfreundlich. Es sollte immer eine Stelle geben,

die beim Ausfüllen unterstützt.«

Ergebnisse aus dem Experteninterview

Für die Auswertung des Experteninterviews mit der Beraterin und dem Berater der EUTB

wurde das aufgenommene Interview zunächst transkribiert. Jedoch zeigte sich hierbei, dass

die Aufnahme fehlerhaft war. Aus nicht erkennbaren Gründen brach die Aufnahme nach

23 Minuten ab. Für den nicht mitgezeichneten Teil musste daher ein Gedächtnisprotokoll

erstellt werden (siehe Anhang B.10). Der transkribierte Text wurde mittels Inhaltsanalyse

ausgewertet (siehe Anhang B.11). Alle folgenden Zitate dieses Abschnitts sind dem Transkript

des Experteninterviews (Anlage B.10) entnommen.

Die Experten beschreiben eingangs die Situation und die Eigenschaften der Antragsteller,

die besonders dadurch gekennzeichnet ist, dass die Antragsteller selbst ihre persönliche

Situation akzeptieren müssen und erst dann einen Antrag auf Feststellung der Schwerbe-

hinderteneigenschaft stellen. Hierzu erfolgt in den meisten Fällen ein Impuls von außen,

etwa Therapeuten. Diese Erkenntnisse geben Hinweise für die Eigenschaft der Antragsteller,

die es bei einer einfachen Sprache (siehe Abschnitt 2.2) zu berücksichtigen gilt:

»I: Aber so die Hemmschwelle dann, dass dann ein Bescheid kommt wo drinsteht

›Sie sind schwerbehindert‹

F: Ja und überhaupt sich das selber so einzugestehen.

M: Genau. Das ist eben wirklich der größte Schritt. Eigentlich will ich das nicht und

so. Ganz viele die da von anderen, ich will nicht sagen gedrängt, aber von außen da

motiviert werden. Kommt von den wenigsten selbst.« (Zeile 45ff.)

Anschließend wurde das Formular Abschnitt für Abschnitt besprochen. Abschnitt 1 wird

dabei als »die erste Klippe« (Zeile 79) bezeichnet, die sich auf Anhieb selbst nicht erschließt

(vgl. Zeile 79ff). Hierbei besteht auch Nicht-Wissen zur rückwirkenden Antragstellung

und zulässigen Gründen für diese. Des Weiteren verdeutlichen die Experten, dass viele

Antragsteller Probleme mit der Verknüpfung zum Landesblindengeld haben und irritiert

sind, weshalb eine Kontoverbindung anzugeben ist.

»M: Also manche sagen dann, ich habe aber jetzt nichts mit den Augen, oder so.

Das ist halt genau diese Verknüpfung, genau. Das durchschauen manche nicht.«

(Zeile 136)
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Wie im Abschnitt 2.3.1 erwähnt, befinden sich beim Dresdner Antrag alle Anteile des An-

tragsformulars in einem PDF-Dokument, auch die Anlage Bl. Drucken sich die Antragsteller

dieses Dokument komplett aus, befindet sich auch die Anlage Bl neben den anderen Form-

blättern darunter. Dies könnte darauf hindeuten, warum die Verknüpfung hier schwerfällt.

Problematisch werden in diesem Zusammenhang auch die Rechtsbegriffe erlebt:

»F: […]Also bei vielen, denke ich, scheitert es schon am Wort ›Schwerbehinderten-

eigenschaft‹oder Eigenschaft, damit kann ja jetzt jemand, der damit nichts zu tun

hat, nichts anfangen. Die denken, es geht um Schwerbehinderung und was soll das

mit der Eigenschaft…« (Zeile 121ff.)

»F:Dann ist es ja auch schwierig wenn es heißt, ›die Feststellung einer Behinderung,

des Grades der Behinderung und die Ausstellung eines Schwerbehindertenauswei-

ses.‹ Da fragen sie sich natürlich, was ist der Unterschied? 3 Sachen jetzt auf

einmal? Ich will eigentlich nur die Behinderung, die Prozente. Viele denken ja in

Prozenten …« (Zeile 139ff.)

Deutlich wird, dass diese Begriffe zwar Bestandteil der allgemeinen Sprache sind, aber im

Kontext des Formulars und des Rechtsgebiets eine andere, für die Antragsteller verwirrende

Erscheinung annehmen. Die Ausführungen zur Besonderheit der Verwaltungssprache (Ab-

schnitt 2.1.2) finden sich hier wieder. Ebenso die Voraussetzung eines nötigen Fachwissens.

Dies betrifft im Abschnitt 1 etwa die Frage nach den Merkzeichen und der Steuerbescheini-

gung. Die Experten geben an, dass diese Fragen Wissen beim Antragsteller voraussetzen,

welches jedoch nicht vorhanden ist, wenn sich dieser mit dem Thema nicht eingehend

beschäftigt hat. Grundsätzlich wäre es von Seiten der Experten wünschenswert und hilfreich,

wenn sich aus dem Formular heraus der Hintergrund der Fragen ergeben würde.

»Ich müsste wissen, warum hier welche Angaben gemacht werden. Warum muss

die Behörde das wissen und was macht sie mit der Information? Welche Angaben

können mir denn hier nachteilig ausgelegt werden.« (Zeile 234ff.)

DesWeiterenwurde auch ersichtlich, dass es für die Antragsteller schwierig ist, die Funktions-

beeinträchtigungen (Abschnitt 4) anhand der Befunde zu erfassen und ihre Einschränkungen

zu formulieren und die entsprechende Ursachennummer zuzuordnen. Die Berater erläutern

die Funktionsbeinträchtigung den Antragstellern mit dem Begriff der »Teilhabeeinschrän-

kung« und lassen diese zusätzlich formulieren. Auch wurde aufgrund der Aussagen der

Experten deutlich, dass den Antragstellern nicht klar ist, ob dieser Abschnitt vom Hausarzt

ausgefüllt werden muss. Nach ihrer Einschätzung wäre es auch sinnvoll, wenn dies vom

Arzt übernommen werden würde.
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Mit der Durchführung des Interviews offenbart sich die Rolle des Beraters. Er erläutert den

Antragstellern den Antrag. Dabei führt er die Antragsteller Schritt für Schritt durch den

Antrag und übersetzt die einzelnen Fragen in eine einfache Sprache und erklärt, welche

Bedeutung die Frage hat. Zugleich steht er für Rückfragen zur Verfügung und gibt eine

Rückmeldung, wenn Informationen ergänzt werden müssen. Mit dieser Unterstützung

kommen die Antragsteller zurecht.

3.4.2 …aus der Sichtweise der Verwaltung

Die Gruppendiskussion mit den Mitarbeitern der Verwaltung wurde ebenfalls transkribiert

und mit der Inhaltsanalyse ausgewertet (siehe Anlage B.13). Im folgenden werden die

Ergebnisse zusammengefasst und durch Beispielzitate belegt. Alle Zitate in diesem Abschnitt

sind dem Transkript der Gruppendiskussion (Anlage B.12) entnommen.

Der größte Teil der Gruppendiskussion erstreckte sich auf die derzeitige Gestaltung und

Gliederung des Formulars. Den Mitarbeitern ist bewusst, dass das Antragsformular für

die Antragsteller schwierig zu verstehen ist und sie nehmen die Probleme wahr. Hier zeigt

sich, dass das Formular selbst eine Reflexionsfunktion in sich hat. Durch den Rücklauf an

die Behörde und die formulierten Antworten der Antragsteller, wird für die Mitarbeiter

ersichtlich, welche Stellen im Antragsformular für Antragsteller nicht leicht zu verstehen

sind.

Im Weiteren wurde diskutiert, welche Abschnitte sinnvoller miteinander kombiniert werden

können. Dabei wurde aufgedeckt, dass eine andere Gliederung der Fragen und die Verbin-

dung von Abschnitten das Formular übersichtlicher machen könnten. Die Mitarbeiter führen

die Unübersichtlichkeit des Formulars auf die viel zu kleine Schrift zurück.

Hinsichtlich der Sprache sahen die Mitarbeiter von sich aus kaum Überarbeitungsbedarf.

Festgestellt wurde von Ihnen, dass einzelne Begriffe im Antrag konkretisiert werden müssen.

Beispielsweise das allgemeine Geschäftszeichen in Abschnitt 7 und 8 besser als Sozialversi-

cherungsnummer und Krankenversicherungsnummer zu konkretisieren. Die Mitarbeiter

stellen auch fest, dass der Begriff »Gesundheitsstörung« von den Antragstellern nicht ver-

standen wird. Den Beschreibungen der Mitarbeiter deutet daraufhin, dass die Verwaltung im

Wesentlichen an dieser Stelle Krankheiten genannt haben möchte. Die Diagnosenummer ist

nicht erwünscht, da diese nicht als geltend gemachte Funktionsstörung später im Bescheid

auftauchen kann. Der Begriff »Erkrankung« wiederum birgt laut den Mitarbeitern die

Gefahr, dass Antragsteller dann nur kurz andauernde Erkrankungen auflisten würden. Es

ist laut ihrer Einschätzung dringend nötig die andauernde Erkrankung zu betonen.
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»Vielleicht könnte man hier bei den Gesundheitsstörungen noch mit einem Schräg-

strich Krankheiten schreiben. Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt hier schreibt

Erkrankungen, dann schreiben die hier eben auch rein, dass sie eine Grippe haben

oder das sie mal eine Lungenentzündung hatten.« (Zeile 320ff.)

In diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass es für Antragsteller hilfreich sein könnte,

wenn anhand von Negationen deutlich gemacht wird, was im Formular nicht anzugeben ist,

bzw. was der Antragsteller nicht zu tun hat.

»Auch bei den Nachprüfungsverfahren. Da rufen die Antragsteller an: ›Na ich kann

hier nicht die ganzen Unterlagen herbeisuchen‹ Da hab ich dann gefragt: ›Nun

sagen sie mir mal, wo steht hier, dass Sie zum Arzt gehen müssen und die ganzen

Unterlagen herbeischaffen?‹ Das steht nirgends. Die müssen bloß den Arzt angeben.

Das lesen aber ganz viele daraus. Ich hab es noch nicht gefunden, wo es steht.«

(Zeile 390ff.)

Dies erstaunt nicht, wenn wie unter Abschnitt 2.1.2 aufgezeigt, der Bürger das Ausfüllen des

Formulars als eine offizielle Aufgabe betrachtet, die er möglichst korrekt und vollständig

erledigen will. Ein Hinweis oder eine Erläuterung, was die Behörde an weiteren Aufgaben

übernimmt, wäre in solchen Fällen eine Lösung.

Auch scheint den Antragstellern nicht immer klar zu sein, wer den Antrag ausfüllen muss.

Dies könnte auf die unter 2.3.3 beschriebenen wechselnden Perspektiven zurückzuführen

sein.

»Naja viele denken ja, die Ärzte müssen den ausfüllen.« (Zeile 364)

Bezüglich der Frage nach dem kombinierten Antrag geht aus der im Interview hervorge-

gangenen Perspektive der Behördenmitarbeiter hervor, dass keine Probleme mit der Anlage

Landesblindengeld bestehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anlage im Internet

separat als Dokument zur Verfügung gestellt wird und nur bei Bedarf von den Antragstellern

hinzugefügt wird. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu Anträgen, die die Anlage Bl

mit in das PDF-Dokument des Antragsformulars angehängt haben (siehe 3.4.1).

Auf Nachfrage zeigte sich, dass die Mitarbeiter Ausfüllhinweisen eher skeptisch gegenüber

stehen. Aus ihrer Erfahrung heraus würden die Antragsteller diese sowieso nicht lesen.

Die Mitarbeiter könnten sich aber grundsätzlich vorstellen, dass ein kurzes anschauliches

Informationsblatt zum Antrag hinzugefügt werden könnte. Diesem könnten dann die Antrag-

steller entnehmen, welchen Zweck das Feststellungsverfahren hat und welche Erkrankungen

daher Berücksichtigung finden.
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Insgesamt zeigte sich, dass das Formular ein dynamisches Gebilde ist, das immer wie-

der aufgrund rechtlicher Änderungen und Erfahrungswerten der Mitarbeiter angepasst

wird. Dabei wird in der Regel das an sich in der Struktur gleichbleibende Formular an den

entsprechenden Stelle modifiziert oder ergänzt.

Im Gespräch zeigte sich, dass die Mitarbeiter viel Initiative für Verbesserungsvorschläge

zeigen und an einer Überarbeitung des Antragsformulars großes Interesse besteht. Zugleich

erleben sie aber, dass diese nicht gewollt sind oder nicht umgesetzt werden können.

A: Naja, weil die sich wahrscheinlich alle an die Aktion erinnern werden, ich weiß

nicht vor 4 Jahren oder wann das war? Das man mal einen Vorschlag machen sollte

für die Anträge. Da haben wir ja auch einen schönen gemacht. Aber es wurde ja

nicht angenommen. Wurde ja vom Ministerium abgeschmettert.

C: Und der hier [Antragsformular Mittelsachsen] ist mit Sicherheit auch nicht

offiziell.

A: Nein, der ist nicht offiziell.

B: Aber schön ist er. (Zeile 242ff.)

Hinderlich ist auch, dass für die Mitarbeiter nicht ersichtlich wird, welche Vorgaben im

Musterantrag verbindlich durch die aufsichtsführende Behörde festgelegt sind. Und in wel-

chen Bereichen z. B. Änderungen in der grafischen Gestaltung und der inhaltlichen Struktur

zulässig sind. Hierbei gilt auch die Anbindung der Fachprogramme zu berücksichtigen.

Wenn diese Veränderungen, die noch nicht einmal den Inhalt betreffen, so schwierig sind, ist

leicht vorstellbar, dass neue Formulierungen, die vom Musterantrag abweichen, eher schwer

angegangen werden. Folglich kommt dem KSV diesbezüglich eine Vorreiterrolle zu.

Zusätzlich erschweren die behördenübergreifenden Strukturen die Überarbeitung der An-

tragsformulare. Die Sozialverwaltung zeichnet sich durch eine große unübersichtliche Struk-

tur aus, die durch eine hohe Verflechtung der Behörden und ihrer Zuständigkeitsbereiche

untereinander bedingt ist. So gibt es beispielsweise hohen Aufwand mit der Einwilligungser-

klärung, die nicht kompatibel zwischen den Landkreisen und sehr langwierig ist.

»Das habe ich ja an Dresden gegeben, bzw. an die dortige Sachgebietsleiterin, dass

sie das bitte ändern sollen, weil ja dann auch viele die Anträge von dort uns vorlegen

und wir dann eine neue Einwilligungserklärung anfordern müssen. Da hieß es, das

ist von der Amtsleitung so vorgeschrieben und die müssen das so machen.« (Zeile

271ff.)

»Das ist ja wie mit der Einwilligungserklärung die schon seit 2 Jahren beim Daten-

schutzbeauftragten liegt.«(Zeile 262f.)
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Zu den bereits beschriebenen Problemen kommt die zunehmende Komplexität des Rechts

und der Verfahren hinzu, damit auch das Dilemma zwischen Verständlichkeit und Rechtssi-

cherheit, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben.

»C: Die [Datenschutzerklärung] war mal so klein

I: Jetzt ist es ein ganzes Blatt.

A: Aber das sind eben die Datenschutzrichtlinien. Und dann hat sich da wieder einer

aufgeregt, weil er mit etwas nicht einverstanden war und dann wurde die immer

umfangreicher. Die Psychologen haben gesagt, die geben uns nichts raus, weil sie

nicht auf den Einwilligungserklärungen drauf stehen. Nachfragen, nachfordern.

Das war immer so ein Theater.« (Zeile 284ff.)

Dies wurde auch in der Auseinandersetzung mit dem Begriff »Gesundheitsstörung« ersicht-

lich:

»A: Aber da gibt es das Gesetz als Anhaltspunkt. Das ist so vorgegeben.

B: Ja. Das ist das nächste, da gibt es eine Vorgabe und die möchte man ja schon

irgendwie umsetzen aber auch so, dass es alle verstehen.« (Zeile 78ff.)

Zunächst lässt sich festhalten, dass dieMitarbeiter Probleme im Formular erkennen und selb-

ständig Ideen und Vorschläge entwickeln, wie das Formular überarbeitet werden kann. Dabei

erstreckt sich die Problemwahrnehmung überwiegend auf Struktur und Gestaltung, jedoch

weniger auf sprachliche Veränderung. Des Weiteren benötigen die Mitarbeiter eindeutigere

Kompetenzen hinsichtlich der Formulare und eine Stellungnahme des KSV, inwiefern von

der Mustervorlage abgewichen werden kann. Jedoch ist für einen grundlegend veränderten

Stil in der Sprache die Federführung nicht bei den einzelnen Landkreisen, sondern beim

KSV anzusiedeln.

3.5 Kritische Einschätzung der Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt sollen sowohl die Datenerhebung als auch die Datenauswertung

reflektiert werden, um die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen zu können.

Die Daten der Befragung der Antragsteller weisen daraufhin, dass ein Teil der Befragten

mit dem Fragebogen nicht zurechtgekommen ist. Mehrfach wurde der im Fragebogen

aufgezeigte Antragsabschnitt ausgefüllt. Bei den Fragen zu Gesundheitsstörungen (Frage 11)

und Angaben zu ärztlichen Behandlungen (Frage 12) wurde in den Anmerkungen Angaben

zum Antrag gemacht. Auch bei Frage 7 – Angaben zur Person – wurden diese in vielen Fällen

ausgefüllt.
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Hier ist kritisch darauf hinzuweisen, dass aufgrund des Umfangs der Zeit zur Bearbeitung

des Themas ein Pretest nicht durchgeführt werden konnte. Ansonsten wäre diese Problema-

tik womöglich eher aufgefallen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Antragsausschnitt

grafisch nicht ausreichend vom Fragebogen abgehoben hat. Bei einer zukünftigen Wieder-

holung sollte dies überarbeitet werden z.B. in Form einer farbigen Hervorhebung. Zugleich

sollten die Befragten darauf hingewiesen werden, dass der Antragsausschnitt nicht aus-

zufüllen ist. Zu bedenken ist hierbei weiterhin, dass die Ergebnisse verzerrt sein können.

Naheliegend ist, dass die Personen, die mit dem Antrag nicht zurecht kamen, auch mit dem

erhaltenen Fragebogen nicht zurechtgekommen sind und daher nicht geantwortet haben.

Somit wäre gerade diese betroffene Gruppe systematisch von der Befragung ausgeschlossen.

Weiterhin ist kritisch einzuschätzen, dass ein Teil der Interviewdaten aus dem Experten-

interview mit dem Berater und der Beraterin der EUTB aufgrund technischer Probleme

nicht zur Verfügung stehen. Hier ist folglich ein Informationsverlust relevanter Daten zu

verzeichnen. Auch die Auswertung der Interviewdaten mithilfe der Inhaltsanalyse konnte

aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen nur in einem begrenzten Umfang erfolgen. Hier

wäre eine differenziertere Analyse mit einem vertieften Ausarbeiten der Kategorien erfor-

derlich. Insbesondere da auch weitere Themen von den Befragten angesprochen wurden,

die neue Fragestellungen aufwerfen. So ist fraglich, weshalb immer mehr Menschen eine

Schwerbehinderung beantragen und dies möglicherweise in Verbindung mit der Erhöhung

der Regelaltersgrenze steht.

Da es sich um eine explorative Untersuchung mit vergleichsweiser geringer Fallzahl han-

delt, ist an dieser Stelle nochmals darauf zu verweisen, dass die vorliegenden empirischen

Ergebnisse nicht verallgemeinerbar sind und nur einen Ausschnitt der Realität abbilden.

Jedoch liefern sie erste Erkenntnisse und Hinweise, welche Schwierigkeiten sich für die

dargestellten Akteure ergeben
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4 Ansatzpunkte für die Praxis

Im folgenden Abschnitt sollen auf der Grundlage der vorhergehenden Ergebnisse Ansatz-

punkte formuliert werden, die bei einer Überarbeitung des Antragsformulars zur Feststellung

der Schwerbehinderung beachtet werden können. Diese sind jedoch nicht als Dogma zu ver-

stehen, sondern als mögliche Empfehlung. Ob diese Ansatzpunkte tatsächlich wirkungsvoll

sind, kann im Vorhinein nicht beurteilt werden. Da ein Formular ein Fragebogen ist, gilt

wie auch in der Wissenschaft: Formulare müssen getestet werden (vgl. Schwesinger, 2007,

S. 122). Folglich sollte auch bei zukünftigen Veränderungen im Formular eine Evaluation

stattfinden.

Des Weiteren ist eine vollständige, sprachliche Überarbeitung des Antragsformulars im

Rahmen dieser Arbeit aufgrund des zeitlichen Umfangs nicht möglich. In diesem Zusam-

menhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Behörden der Landkreise ein

solches Unterfangen aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen ebenfalls nicht leisten

können. Auch für die Aufsichtsbehörden stellt sich diese Schwierigkeit, zumal wenig fachli-

che Expertise hinsichtlich sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse in der Behörde vorliegen.

Hierbei erscheint es angebracht, auf externe Institute oder Übersetzer für einfache Sprache

zurückzugreifen. Diese verfügen über die erforderliche Kompetenz und haben als inhaltlich

»Fachfremde« eine andere Perspektive auf verständliche Antragsformulare im Gegensatz zu

Mitarbeitern, denen die Materie bekannt ist. Somit ist die Erstellung eines Antragsformulars

in einer einfachen Sprache in erster Linie bei der zuständigen Grundsatzbehörde anzusie-

deln. Dennoch sollten Strukturen geschaffen werden, die Erfahrungen und Vorschläge der

Mitarbeiter in den Behörden der Landkreise aufnehmen und nutzbar machen sowie einen

Austausch untereinander befördern.

Dennoch sollen im Folgenden Formulierungen aufgezeigt werden, die verdeutlichen, wie ein

Antragsformular in einer einfachen Sprache aussehen könnte. Dabei werden die einzelnen

Punkte entsprechend einer systematischen Reihenfolge im Formular angesprochen. Es wird

darauf hingewiesen, dass diese Beispiele keinen Absolutheitsanspruch besitzen können. Sie

sind viel mehr als Ansatzpunkte zu verstehen, die immer auf eine entsprechende Anpassung

angewiesen sind.

Für die Gestaltung des Antragsformular ist es hilfreich, sich das Formular als einen Dialog

zwischen einem Mitarbeiter und einem Antragsteller in der Behörde zu vergegenwärtigen.

Der Mitarbeiter fragt und der Antragsteller antwortet. In einer digitalen Version könnte

dies womöglich über die Gestaltung mit entsprechenden Icons visualisiert werden. Dazu

bietet es sich an, die Fragen in der Fragebogenperspektive zu formulieren und dies nachfol-

gend beizubehalten, um eine einheitliche Perspektive zu schaffen. Alternativ ist auch die
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Erklärungsperspektive möglich. Die neutrale Perspektive hingegen sollte aufgrund ihres

unpersönlichen Stils vermieden werden. Durch eine persönliche Ansprache und Sätze im

Aktiv kann erreicht werden, dass sich der Antragsteller als individuelle Person wahrgenom-

men fühlt und auf Augenhöhe mit der Behörde agiert. Dies gilt ebenso für die Gestaltung.

Die Verwendung einer angemessenen Schriftgröße sowie ein konsequent durchgeführter

gestalterischer Aufbau. Ebenso entspricht es einem bürgerfreundlichen Formular, wenn das

Adressfeld im Antragsformular so platziert ist, dass es in einen Fensterbriefumschlag passt.

Es ist zwar davon auszugehen, dass im Rahmen eines elektronischen Verfahrens dieses

Problem keine Rolle mehr spielen wird, jedoch verpflichtet § 1 Abs. 1 OZG die Behörden

dazu, Verwaltungsleistungen auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet, dass

der klassische Zugang weiterhin zur Verfügung gestellt werden muss (vgl. Schulz, Sönke E.,

2019, S. 177). Folglich ist eine übersichtliche Gestaltung der Papierversion nicht gänzlich von

der Agenda zu streichen. Diese Hinweise berücksichtigen bereits die Interessen der Antrag-

steller hinsichtlich einer einfachen und unkomplizierten Handhabung des Formulars und

entsprechend somit der Behandlung des Antragstellers als Kunden. Mit der Bereitstellung

von weiteren Informationen wird die Verwaltung ihrer Rolle als Dienstleister gerecht.

Hinsichtlich der inhaltlichen Struktur wäre es angemessen, die Hinweise zum Ausfüllen zu

Beginn des Antragsformulars zu stellen und ebenso in einer einfachen Sprache zu formulie-

ren.

Damit wir Ihren Antrag schnell und sorgfältig prüfen können, benötigen wir einige

Angaben von Ihnen. Bitte füllen Sie deshalb das Formular vollständig aus.

Kreuzen Sie dazu das zutreffende Kästchen an. Sollte Ihnen der Platz für Ihre

Eintragungen nicht ausreichen, verwenden Sie einfach ein weiteres Blatt.

Haben Sie Fragen? Dann nutzen Sie die Informationsbroschüre oder rufen

unsere Mitarbeiter unter … an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Als Eingangsfrage eignet es sich, den Antragsteller mit seinem vordergründigen Interesse

abzuholen.

Was möchten Sie beantragen?

2 Schwerbehinderung oder 2 Landesblindengeld oder 2 Beides

Anschließend könnte erfragt werden, ob es sich um einen Erst- oder Änderungsantrag

handelt.
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Haben Sie schon einmal einen Antrag auf Schwerbehinderung bei uns oder bei

einer anderen Behörde gestellt?

2 ja, bei:

2 nein

Des Weiteren ergibt sich aus der Systematik des Fragebogens, dass anschließend die per-

sönlichen Daten erfragt werden. Dies bietet zu einen den Vorteil, dass sie – wie auch

die Ergebnisse zeigen – am einfachsten für den Antragsteller auszufüllen sind, da keine

zusätzliche Informationen herausgesucht werden müssen. Ähnlich wie bei einem wissen-

schaftlichen Fragebogen erleichtern einfache Einstiegsfragen die Bearbeitung und können

so Motivation der Antragsteller steigern. Auf der anderen Seite entspricht dieses Vorgehen

auch der Antragserfassung in der Behörde. Hierbei wird auch zunächst der Antragsteller

mit seinen Angaben im Fachprogramm angelegt und anschließend ein Verfahren mit dem

entsprechenden Antragsbegehren aufgenommen (vgl. KSV, 2020).

Um Ihren Antrag aufnehmen und sie kontaktieren zu können, benötigen wir Ihre

persönlichen Daten.

Im Rahmen der persönlichen Daten sollte auch die Frage hinsichtlich der Staatsbürgerschaft

im Zusammenhang mit dem Wohnsitz behandelt werden. Die Ergebnisse der schriftlichen

Befragung deuten daraufhin, dass ein großer Teil der Antragsteller diesen Abschnitt als

unverständlich empfunden hat.

Es wäre daher zu prüfen, wie dieser Abschnitt einfacher gestaltet werden kann. Zunächst

ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Antragsteller die deutsche Staatsangehörig-

keit besitzen und ihren Wohnort in Deutschland haben. Folglich handelt es sich bei den

Fragen zu Grenzgängern und Ausländern sowie der Frage nach freizügigkeitsberechtigten

Unionsbürgern um eine vergleichsweise kleine Gruppe. Daher ist zunächst zu prüfen, ob

diese Frage in der jetzigen Form in den Antrag aufgenommen werden muss. Sollte dies der

Fall sein, ist es zu empfehlen, die Frage als Filterfrage im Formular zu gestalten. Somit kann

der Teil der Antragsteller, für die diese Frage nicht relevant ist, die Beantwortung der Frage

außen vor lassen. Es gibt verschiedene Varianten Filterfragen zu gestalten (vgl. Schwesinger,

2007, S. 188f.). Möglich wäre etwa ein Filtern durch Erläuterung.

Die Feststellung des Schwerbehindertenstatus setzt voraus, dass Sie ihren Wohn-

sitz in Deutschland haben oder sich gewöhnlich hier aufhalten. Wohnen Sie in

Deutschland und haben die deutsche Staatsangehörigkeit, können sie die nächste

Fragen überspringen und bei Frage … fortfahren.
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An dieser Stelle wäre es angebracht, den Rechtsbegriff des gewöhnlichen Aufenthaltes zu er-

läutern. Hierfür könnte im Rahmen einer Broschüre etwa ein Glossar angelegt werden. In der

digitalen Version könnte eine Verlinkung zu einer Begriffsklärung oder eine Informationsbox

erstellt werden.

Denkbar ist aber auch das Filtern mittels eines Leitsystems, wie in Abbildung 4.1 dargestellt

ist.

Abbildung 4.1: Filterung der Frage zur Staatsangehörigkeit mittels eines Leitsystems

Anschließend sollte das Antragsbegehren ermittelt werden. Die Ergebnisse aus der Sicht

der Antragsteller deuten daraufhin, dass dieser Abschnitt als verwirrend und kompliziert

wahrgenommen wird. Des Weiteren könnte aus den Äußerungen abgeleitet werden, dass es

den Antragstellern an Fachwissen zur Thematik sowie dem Umgang mit den gesetzlichen

Vorschriften mangelt. Demnach erfolgten Hinweise zum Bedarf von Erläuterungen und

weiteren Informationen zum Themengebiet. Die Aussagen lassen die Schlussfolgerung zu,

dass sich ein Teil der Antragsteller selbst die nötigen Informationen – meist aus dem Internet

– beschafft. Dies nimmt jedoch weitere Zeit in Anspruch. Auch ist nicht sichergestellt, dass

die Antragsteller die korrekten Informationen erhalten. Im Sinne einer bürgerfreundlichen
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Verwaltung wäre es die Aufgabe der Behörde, dem Antragsteller die nötigen Informationen

ohne Umwege zur Verfügung zu stellen.

In den Erläuterungen sollten Fachbegriffe erklärt werden. Dabei kann es das Verständnis

fördern, wennweniger abstrakte Begriffe verwendenwerden. Aufgrund des Verständlichkeits-

Genauigkeits-Dilemma der Verwaltung ist dies jedoch nicht immer möglich. In diesem

Zusammenhang wäre denkbar, den abstrakten Rechtsbegriff »Gesundheitsstörung« zu

Beginn des Formulars einmal korrekt zu definieren und anschließend mit einem gängigen

Begriff zu ersetzen. Dies könnte wie folgt aussehen:

Der Begriff »Gesundheitsstörungen« ist ein rechtlicher Begriff aus dem So-

zialgesetzbuch IX. Er umfasst die Einschränkungen in allen Lebensbereichen,

die sich aufgrund Ihrer Erkrankung für Sie ergeben. Um die individuelle

Begutachtung zu vereinfachen, wird mithilfe eines Kataloges (die sogenannte

Versorgungsmedizinverordnung) für jede Erkrankung eine Wert für die bestehende

Beeinträchtigung erfasst. Für eine bessere Verständlichkeit wird daher ab sofort

statt von »Gesundheitsstörung« von »Erkrankungen« gesprochen. Sie können im

Weiteren also Ihre Erkrankungen angeben, etwa Diabetes mellitus Typ 1, Arthrose

rechtes Knie oder ähnliches. Verwenden Sie bitte keine Diagnoseschlüssel (M17.2).

Sollte sich für Sie aus ihrer Erkrankung besondere Einschränkungen erge-

ben, können Sie diese selbstverständlich zusätzlich notieren.

Bitte beachten Sie, dass nur eine länger andauernde Erkrankung berück-

sichtigt werden kann. Das bedeutet, dass die Erkrankung voraussichtlich länger

als 6 Monate vorliegen muss. Kurzzeitige Erkrankungen, die zu keiner dauerhaften

Beeinträchtigung führen – etwa eine vorübergehende Grippe – sind hier nicht

anzugeben.

Ähnlich könnte bei der Dreiteilung des Antragsbegehrens in »Feststellung der Behinderung«,

»Feststellung des Grades der Behinderung« sowie »Ausstellung eines Schwerbehinderten-

ausweis« verfahren werden. Nach kurzer Erläuterung könnten diese zusammenfassend als

»Feststellung des Schwerbehindertenstatus« bezeichnet werden. Dieser Begriff verdeut-

licht den Rechtscharakter des Verfahrens als Statusfeststellung und ist dem Antragsteller

womöglich eingängiger als die »Schwerbehinderteneigenschaft.« Diese Vermutung wäre

jedoch zu überprüfen. Zumal mit Auslegung der Sozialen Rechte nach § 2 Abs. 2 SGB I (siehe

Abschnitt 2.3.2) fraglich ist, ob diese explizite Unterscheidung für den Antragsteller rechtlich

erforderlich ist.
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Des Weiteren kann das Formular verständlicher gestaltet werden, wenn der Zweck der

jeweiligen Frage erläutert wird.Wenn dasHandeln für den Antragsteller transparent gemacht

wird, kann Verständnisproblemen und Konflikten vorgebeugt werden. Die Antragsteller

können ggf. besser von gesetzlichen und ausführenden Zielen überzeugt werden, als jene,

die nicht ausreichend erkennen können, was die Verwaltung zu ihrem konkreten Handeln

veranlasst (vgl. Franz, 2013, S. 492). In diesem Zusammenhang könnte die Beantragung der

Merkzeichen beispielsweise wie folgt erläutert werden:

Neben dem Grad der Behinderung gibt es als weiteren Nachteilsausgleich

sogenannte Merkzeichen. Grundsätzlich prüfen wir während des Verfahrens,

ob Ihnen ein Merkzeichen zusteht – egal ob sie nachfolgend ein Merkzeichen

ankreuzen oder nicht.

Möchten Sie trotzdem, dass wir eine Aussage zu einem bestimmten Merk-

zeichen bei Ihnen treffen? Dann kreuzen Sie die entsprechenden Merkzeichen

bitte unten an. Wir werden Ihnen im Bescheid besonders begründen, falls wir

Ihnen das Merkzeichen nicht zugestehen können. Weitere Informationen zu den

Merkzeichen erhalten Sie auch in der beiliegenden Informationsbroschüre.

2 Ich beantrage kein bestimmtes Merkzeichen.

2 Ich möchte, dass Sie mir Auskunft geben, ob mir folgende Merkmale zustehen

(bitte zutreffendes Merkmal ankreuzen):

2 gehörlos (GL)

2 blind (BL)

2 hilflos (H)

2…

Bezüglich der sprachlichen Gestaltung der Erläuterungen ist wichtig, ein geeignetes Ver-

hältnis von Umfang und Verständlichkeit zu finden. Das oben genannte Beispiel ist zwar im

Umfang deutlich länger. Es findet sich dabei aber ein besseres Verhältnis von Bedeutungs-

und Erklärungswörtern wieder, welches das Verständnis begünstigen sollte. Für die Formu-

lierung von Erläuterungen wäre inhaltlich die schon bestehende Arbeitshilfe zum SGB IX

(KSV, 2018) eine mögliche Grundlage. Mit diesen Aussagen – entsprechend in eine einfache

Sprache umformuliert – können dem Antragsteller zusätzliche Informationen zur Verfü-

gung gestellt werden. Hinsichtlich der grafischen Umsetzung von Erläuterungen bestehen

verschiedene Möglichkeiten, etwa in Form einer separaten Hinweisseite, einer Erläuterungs-

spalte am rechten Rand des Formulars oder auch der Erläuterung direkt in jeder Frage.

Vorstellbar wären auch, je nach Medium, aussagekräftig gestaltete Broschüren oder Er-

klärfilme zum Antrag und den einzelnen Fragen. Unbedingt zu vermeiden sind in diesem
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Zusammenhang unübersichtliche, in kleiner Schriftgröße angefertigte Erläuterungen in der

typischen Verwaltungssprache.

Einen Schwerbehindertenausweis erhalten nur Betroffene bei den ein Grad der

Behinderung von 50 zuerkannt wird. Dieser gilt auch als Nachweis beim Finanzamt.

Bei einem Grad der Behinderung von 20, 30 oder 40 erhalten Sie ggf. steuerliche

Vergünstigungen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen eine

Bescheinigung über ihren Grad der Behinderung ausstellen. Diese können Sie im

Rahmen ihrer Einkommensteuerklärung als Nachweis Ihrer Behinderung nutzen.

(Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt).

2 Ich möchte eine Bescheinigung über meine festgestellten Behinderung,

falls ich keinen Schwerbehindertenausweis erhalte.

2 Ich benötige keine Steuerbescheinigung.

Bei diesem Beispiel wird ersichtlich, dass der Rechtsbegriff »Grad der Behinderung« in der

Erläuterung nicht abgekürzt wird, selbst wenn er mehrfach hintereinander verwendet wird.

Dies wirkt ungewöhnlich, kann aber vom Antragsteller beim Lesen leichter erfasst werden

und verbessert somit den Lesefluss und das Verstehen des Textes. Der Umgang mit dem

Formular kann für den Antragsteller weiterhin erleichtert werden, indem ihm zusätzliche

Vermerke am Seitenrand Hinweise geben, das Anlagen oder Nachweise hinzuzufügen sind.

In der digitalen Version könnte dies durch eine automatische Erinnerung erfolgen. Hat

der Antragsteller beispielsweise angegeben, dass er als Bevollmächtigter handelt, wird er

zum Abschluss durch das Formular darauf hingewiesen, dass er hierzu einen Nachweis

hinzufügen muss. Ähnliches ist bei einer ausländischen Staatsbürgerschaft vorstellbar.

Schließlich konnten in diesem Kapitel Ansatzpunkte zur Gestaltung des Antragsformu-

lars zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft anhand der vorherigen Ergebnisse

abgeleitet werden. Hierzu wurde versucht, eine einfache Sprache zu verwenden. Wobei

mit Baumert, 2019 darauf hinzuweisen ist, dass es die einfache Sprache nicht gibt. Auch

erfolgten Ansatzpunkte zur Struktur und zum Aufbau des Antragsformulars. Hinsichtlich der

grafischen Gestaltung lohnt es sich, gelungene Beispiele aus anderen Bereichen einzuholen.

Empfehlenswert ist etwa Schwesinger, 2007, da er unterschiedliche grafische Möglichkeiten

zur Mikro- und Makrogestaltung von Formularen anschaulich auflistet. Im Folgenden ab-

schließenden Kapitel sollen die Erkenntnisse zusammengefasst sowie ein Ausblick für die

weitere Bearbeitung gegeben werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, Ansatzpunkte für Antragsformulare in einer ein-

fachen Sprache zu entwickeln. Als Referenz diente hierfür das Formular zur Feststellung

der Schwerbehinderteneigenschaft im Freistaat Sachsen. Besonderheit ist in Sachsen das

kombinierte Verwaltungsverfahren mit dem Landesblindengeld.

In der theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich, dass das Formular das zentrale Werk-

zeug der Verwaltung zur Informationsgewinnung ist. Dabei simuliert es einen Dialog zwi-

schen der Behörde, als dem Fragenden, und dem Antragsteller, als dem Antwortenden. Da

es sich beim Antragsformular letzlich um einen Fragebogen handelt, wäre zu überprüfen,

ob nicht mehr Ansätze hinsichtlich der Gestaltung von Fragebögen aus der empirischen

Wissenschaft zu quantitativen Befragung herangezogen und übertragen werden können.

Des Weiteren wurde auch ersichtlich, dass das Verwaltungshandeln ausschließlich über

Sprache erfolgt. Verwaltungssprache selbst stellt sich dabei als Fachsprache heraus. Je-

doch steht sie vor der besonderen Herausforderung, dass sie sich an Laien und Experten

zugleich wendet. Daraus resultiert das Dilemma, dass die Aussagen der Verwaltungssprache

verständlich für den Laien und zugleich fachlich korrekt für Experten, etwa Richter, sein

sollen. Dieses Problem lässt sich nicht grundlegend lösen. Jedoch wurde im Rahmen von

Ansatzpunkten zu zeigen versucht, wie mit unverständlichen Rechtsbegriffen umgegangen

werden kann. Dies wären zum einen die Erläuterung der Begriffe sowie die Ersetzung mit

bekannten Begriffen.

Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Übersetzung und Formulierung in eine

einfache Sprache nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Des Weiteren ist sie zeitintensiv und

daher schwer behördenintern mit eigenen Ressourcen zu realisieren. Dies sollte jedoch vom

Vorhaben nicht abhalten. Hier sollten speziell geschulte Übersetzer bzw. wissenschaftliche

Sprachinstitute mit ihrer langjährigen Erfahrung herangezogen werden. Die Verwaltung

selbst hat weder die zeitlichen Ressourcen hierfür, noch das nötige Wissen. Zumal aufgrund

der wahrgenommenen unklaren Behördenstrukturen sich die engagierten Mitarbeiter aus-

gebremst fühlen. Hier liegt zukünftig eine klare Aufgabe beim KSV. Dieser sollte hier mehr

eine Rolle als »Wegweiser« einnehmen und den Behörden deutlicher ihre Kompetenzbe-

reiche hinsichtlich des Antragsformulars entsprechend kommunizieren. Dann könnte das

Engagement und die Erfahrung der Mitarbeiter besser genutzt werden.

DesWeiteren konnte gezeigt werden, dass die Verwaltungskonzepte darauf abzielen, dass die

Behörden den obrigkeitsstaatlichen Stil ablegen und mit dem Bürger auf Augenhöhe kom-

munizieren. Dies lässt sich u. a. durch eine persönliche Ansprache, aktive Formulierungen,
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die Bereitstellung von aussagekräftigen Informationen und die Gestaltung in Fragebogen-

perspektive herstellen. In der Onlineversion wäre denkbar, einen Antragsassistenten zu

gestalten, der ähnlich wie der Berater der EUTB agiert. Also den Prozess begleitet und

Schritt für Schritt dem Antragsteller die Fragen in einer einfachen Sprache erläutert. Hierzu

wäre etwa eine weitere Untersuchung möglich, die im Rahmen einer teilnehmenden Beob-

achtung solche Beratungsgespräche analysiert. Die Ergebnisse könnten anschließend für

die Gestaltung eines solchen Antragsassistenten herangezogen werden.

Zu beachten ist hierbei, die Zielgruppen bei der Entwicklung und Implementierung neuer

Antragsformulare mit einzubeziehen. Vorstellbar sind langfristig angelegte Kooperationen

zwischen dem KSV und den EUTB-Stellen sowie den Sozialarbeitern in den Krankenhäusern

und Rehabilitationseinrichtungen. Zumindest bevor das Formular regulär eingesetzt wird,

sollten diese Berufsgruppen zur Einschätzung herangezogen werden, um etwaige Probleme

frühzeitig erkennen zu können.

Offen bleiben muss an dieser Stelle die zukünftige Entwicklung der Umsetzung des neuen

teilhabeberechtigten Behinderungsbegriffs. Dies ist zunächst durch gesetzgeberische Ent-

scheidungen im Rahmen einer Änderung der VersMedV rechtlich zu verankern. DesWeiteren

setzt es aber auch ein Umdenken in der Verwaltung und bei den Amts- und Gutachterärzten

voraus. Andernfalls existiert zwar im Gesetz ein nach BRK konformer Behinderungsbe-

griff, der aber letztlich keinen praktischen Einfluss auf die Beurteilung des Grades der

Behinderung haben wird. Damit wäre der Sinn und Zweck der Erneuerung des SGB IX im

Rahmen des BTHG nicht erfüllt. Letztlich orientiert sich das ganze Feststellungsverfahren

an diagnostizierten Krankheiten, die in den Anhaltspunkten katalogisiert sind. Fraglich ist,

weshalb die Antragsteller im Formular nicht danach gefragt werden. Dies würde sowohl die

Verwaltung hinsichtlich der Formulierung der geltend gemachten Gesundheitsstörungen

erleichtern, als auch die Verständlichkeit für die Antragsteller erhöhen. Daher gilt es, die

gesetzlichen Änderungen abzuwarten und anschließend verständlich in das Antragsformular

zu integrieren.

Auch wenn jetzt das Onlineformular erstellt und bürgerfreundlich gestaltet wird, sollte die

Papierversion nicht gänzlich von der Agenda verschwinden. Denn das OZG schreibt vor,

dass auch eine digitale Version zur Verfügung gestellt wird. Analoge Anträge werden für

einen Teil der Antragsteller auch weiterhin eine Rolle spielen. Und letztlich ist auch online

die verwendete Sprache das Instrument des Verwaltungshandelns.
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